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Friedhofserweiterung Iphofen; Bürgerbeteiligung Bekanntmachung Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Planungen zur Friedhofserweiterung Iphofen mit Gestaltungsvorschlägen für den alten Friedhof sind vorangeschritten. Wir laden Sie zu einer Vorstellung der Planung mit anschließender Diskussion ein. Termin: Dienstag, 6. Februar 2018 um 20.00 Uhr, Verkündhalle des Rathauses Iphofen STADT IPHOFEN Iphofen, 26. Januar 2018 Mend 1. Bürgermeister



Termine Bürgerversammlung Liebe Bürgerinnen und Bürger, zur diesjährigen Bürgerversammlung am Donnerstag, 15.02.2018 um 19.30 Uhr in der Karl-Knauf-Halle laden wir Sie herzlich ein. Tagesordnung: 1. Bürgeranfragen 2. Kreisverkehr an der B 8 – Vorstellung endgültige Planung 3. Neugestaltung Parkplatz am Einersheimer Tor 4. Neubau Kindertagesstätte 5. Bericht 2017 und Informationen zu laufenden und geplanten Maßnahmen 6. Wünsche und Anträge Die Tagesordnung kann noch ergänzt bzw. geändert werden. Wünsche und Anträge zur Bürgerversammlung teilen Sie bitte Herrn 1. Bürgermeister Mend, Tel. 09323/8715-20, E-Mail: josef.mend@ vgem.iphofen.de oder Herrn Eckert, Tel. 09323/8715-21, E-Mail: [email protected] mit. Über rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Die Bürgerversammlungen in den Stadtteilen finden an folgenden Terminen jeweils um 20.00 Uhr statt: Mönchsondheim: Dienstag, 27.02.2018, Gasthaus „Zur Goldenen Krone“ Nenzenheim: Donnerstag, 01.03.2018, Feuerwehrhaus Birklingen: Dienstag, 06.03.2018, Bürgerraum Possenheim: Mittwoch, 07.03.2018, Bürgerhaus Hellmitzheim: Dienstag, 13.03.2018, Gasthaus Girscht Dornheim: Mittwoch, 14.03.2018, Schützenhaus STADT IPHOFEN Mend 1. Bürgermeister



Niederschrift Bauausschusssitzung vom 04.12.2017 ÖFFENTLICHER TEIL Gremium: Bau- und Umweltausschuss Iphofen Sitzungstag: Montag, 04.12.2017 Bauantrag zum Wohnhausumbau und Errichtung eines Erker mit Balkon, Fl.Nr. 113/4, Ringstr. 1, Gemarkung Nenzenheim, Herbert Bauer, Nenzenheim Gegen nachstehend aufgeführten Bauantrag bestehen keine Einwände, soweit die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden.
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Bauer, Herbert, Breitbachstr. 15, 97346 Iphofen-Nenzenheim Wohnhausumbau und Errichtung eines Erker mit Balkon, Fl.Nr. 113/4, Gemarkung Nenzenheim Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauantrag zur Anbringung von Werbeanlagen, Fl.Nr. 3640, 3685, Bahnhofstraße 31, Gemarkung Iphofen, Firma Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH, Neustadt Mit den geplanten Werbeanlagen für einen Sonderpostenbaumarkt am Gebäude, Fl.Nr. 3640, 3685, Gemarkung Iphofen, durch Firma Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH besteht Einverständnis. Die geplante Werbeanlage an der Einfahrt Bahnhofstraße ist noch vorzulegen. Die Werbeanlage am Stadtgraben Ost kann mit den geplanten Maßen auf den Fundamenten der bisherigen Werbeanlage errichtet werden. Hierfür wird eine Abweichung von Punt 5 (1) der Gestaltungssatzung ausgesprochen. Einer Beleuchtung wird zugestimmt. Ein Nutzungsvertrag der öffentlichen Fläche für die Werbeanlage ist mit der Stadt Iphofen zu vereinbaren. Dem Grundstückseigentümer ist vorzuschlagen, das Grundstück entlang des Nachbargrundstücks (Fl.Nr. 3687) einzuzäunen, um Verunreinigungen zu vermeiden. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Neubau eines Freilandlegehennenstalls mit Zisterne, Futtersilos und Kotlager, Fl.Nr. 101, Gemarkung Birklingen, E. und S. Servatius GbR, Klostergasse 2, Birklingen Gegen nachstehend aufgeführten Bauantrag bestehen keine Einwände, soweit die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden. E. und S. Servatius GbR, Klostergasse 2, 97346 Iphofen-Birklingen Neubau eines Freilandlegehennenstalles mit Zisterne, Futtersilo und Kotlager, Fl.Nr. 101, Gemarkung Birklingen Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. Ein Plan zur Gestaltung der Außenflächen ist gesondert vorzulegen. Eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Oberflächen - Dachentwässerung ist gesondert zu stellen. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, welches Erweiterungspotential für das Baugrundstück (Maximalbelegung) gegeben ist. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Antrag auf Nutzungsänderung des Kellerraums der Garage zum Wohnraum, Fl.Nr. 3809, Alte Reichsstraße 22, Gemarkung Iphofen, Manuela Schmitt, Iphofen Gegen nachstehend aufgeführten Bauantrag bestehen keine Einwände, soweit die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden. Schmitt Manuela, Alte Reichsstraße 22, 97346 Iphofen Nutzungsänderung des Kellerraums der Garage zum Wohnraum, Fl.Nr. 3809, Gemarkung Iphofen Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. Die notwendige Befreiung vom Bebauungsplan hinsichtlich des Baufensters wird erteilt. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes Bayern; Einleitung des Beteiligungsverfahrens Gegen die Änderungen des Landesentwicklungsprogramms Bayern vom 09.11.2017 werden keine Einwendungen erhoben. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Widmung von Ortsstraßen Verlängerung der Erschließungsstraße im Gewerbegebiet „An der B 8 - Teil 2“, StT Iphofen Die in der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Regierungsbezirk Unterfranken, gelegene Straße Fl.Nr. 3770/3 wurde bereits bis zu km 0,177 km gewidmet. Die aufgrund der Erschließung des weiteren Bauabschnittes fortgeführte Straßenfläche der Fl.Nr. 3770/3 ab km 0,177 wird mit Wirkung vom 01.01.2017 wie folgt gewidmet: Anfangspunkt, Weiterführung: südöstliche Grundstücksgrenze, Fl.Nr. 3772/8, km 0,177
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Endpunkt: nördliche Grundstücksgrenze, Fl.Nr. 3770/3, km 0,317 als Teilstrecke der Straße „Bahnhofstraße“ mit einer Länge von km 0,140. Straßenbaulastträger für die Ortsstraße von km 0,177 bis km 0,317, Fl.Nr. 3770/3, Gemarkung Iphofen, ist die Stadt Iphofen. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Neubau der Erschließungsstraße im Baugebiet „Hündlein III“, StT Iphofen Die in der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Regierungsbezirk Unterfranken, neu gebaute Erschließungsstraße Fl.Nr. 796/6, Gemarkung Iphofen, zum Baugebiet „Hündlein III“ als Anschluss an die „Rödelseer Straße“, wird mit Wirkung vom 01.06.2017 wie folgt gewidmet: Anfangspunkt: Südliche Grundstücksgrenze, Fl.Nr. 895, km 1,06 Endpunkt: südöstliche Grundstücksgrenze, Fl.Nr. 790/77, km 1,114 als Teilstrecke der Straße „Rödelseer Straße“ mit einer Länge von 0,074 km. Straßenbaulastträger für die Ortsstraße von km 1,06 bis km 1,114, Fl.Nr. 796/6, Gemarkung Iphofen ist die Stadt Iphofen. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO -



Niederschrift der Stadtratssitzung vom 04.12.17 ÖFFENTLICHER TEIL Gremium: Stadtrat Iphofen Sitzungstag: Montag, 04.12.2017 Ehrung Bayer. Landessportverband Vor Eintritt in die Tagesordnung informiert Bürgermeister Mend über Verleihung der Verdienstplakette in Gold des Bayerischen LandesSportverbandes an die Stadt Iphofen am 01.12.2017. Die Verleihung erfolgte für die langjährigen hervorragenden Verdienste im Sport (unentgeltliche Bereitstellung der städtischen Sportstätten). Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 06.11.2017 Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 06.11.2017 wird genehmigt. Bekanntgabe der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 20.11.2017 Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 20.11.2017 wird bekannt gegeben. Bekanntgaben aus nicht öffentlichen Sitzungen Aus nicht öffentlichen Sitzungen liegen keine Bekanntgaben vor. Neugestaltung des Parkplatzes am Einersheimer Tor; Parkflächeneinteilung PKW und Bus Die Empfehlung des Bau- und Umweltausschusses, lfd. Nr. 232 vom 20.11.2017 wird zum Beschluss erhoben. Neubau einer Kindertagesstätte; Auftragsvergabe Lüftungsarbeiten - Ermächtigungsbeschluss Die Submission des Gewerkes „Lüftungsarbeiten“ findet am 06.12.2017 statt. Mit den Arbeiten soll zeitnah begonnen werden. Der Bürgermeister wird daher ermächtigt, den Auftrag für die Lüftungsinstallationsarbeiten vorbehaltlich der VOB-gerechten Ausschreibung, im Interesse eines zügigen Baufortschritts, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. In diesem Zusammenhang wird über die Entscheidung der Kath. Kirchengemeinde zur zukünftigen Leistung der Kindertagesstätten St. Veit und Neubau informiert. Weiterhin erfolgt auf Nachfrage Auskunft über die Nettokosten der Stadt an den drei bisher bestehenden Kindertagesstätten. Sie beläuft sich auf insgesamt ca. 580.000 € (Personalkostenzuschüsse, Stellenschlüssel, Kinderbeförderung). Änderung der Beitrags- und Gebührensatzungen zu den Entwässerungssatzungen



3 Die Empfehlung des Finanzausschusses, lfd. Nr. 18 vom 30.11.2017 wird zum Beschluss erhoben. Für landwirtschaftliche Betrieben ist bei der Einleitungsgebühr der Ansatz der Wassermenge für Großvieh zu differenzieren. Milchvieh erzeugt einen höheren Wasserbedarf als übriges Großvieh. Eine entsprechende Änderung der Beitrags- und Gebührensatzungen zu den Entwässerungssatzungen ist für das Jahr 2018 vorzubereiten. 2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Iphofen für den Stadtteil Iphofen Folgende Satzung wird beschlossen: Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Iphofen folgende Zweite Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Iphofen für den Stadtteil Iphofen §1 Änderung Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 12.07.2006, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.12.2006, wird wie folgt geändert: 1. In § 10 Abs. 1 Satz 2 wird „1,70 € pro Kubikmeter“ durch „1,80 € pro Kubikmeter“ ersetzt. §2 Inkrafttreten Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. Iphofen, STADT IPHOFEN Mend 1. Bürgermeister



2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung für den Stadtteil Possenheim Folgende Satzung wird beschlossen: Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Iphofen folgende Zweite Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung für den Stadtteil Possenheim §1 Änderung Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung für den Stadtteil Possenheim vom 14.04.2003, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.12.2006, wird wie folgt geändert: 1. In § 11 Abs. 1 Satz 2 wird „2,00 € pro Kubikmeter“ durch „3,10 € pro Kubikmeter“ ersetzt. §2 Inkrafttreten Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 



Iphofen, STADT IPHOFEN Mend 1. Bürgermeister



2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung für den Stadtteil Birklingen Folgende Satzung wird beschlossen: Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Iphofen folgende Zweite Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung für den Stadtteil Birklingen 



4 §1 Änderung Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung für den Stadtteil Birklingen vom 14.04.2003, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.12.2006, wird wie folgt geändert: 2. In § 11 Abs. 1 Satz 2 wird „2,00 € pro Kubikmeter“ durch „3,10 € pro Kubikmeter“ ersetzt. §2 Inkrafttreten Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. Iphofen STADT IPHOFEN Mend 1. Bürgermeister



Abstimmungsergebnis: Anwesend 17 Ja-Stimmen: 17 Nein-Stimmen: 0 Persönlich beteiligt: 0 7. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung für die Abwassergruppe Mönchsondheim Folgende Satzung wird beschlossen: Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Iphofen folgende Siebte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung für die Abwassergruppe Mönchsondheim §1 Änderung Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 22.10.1993, in der Fassung der Änderungssatzung vom 21.03.2016, wird wie folgt geändert: 2. In § 10 Abs. 1 Satz 2 wird „1,85 € pro Kubikmeter“ durch „2,50 € pro Kubikmeter“ ersetzt. §2 Inkrafttreten Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. Iphofen STADT IPHOFEN Mend 1. Bürgermeister



Neuerlass der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter Aufgrund der Empfehlung des Bau- und Umweltausschusses, lfd. Nr. 236, vom 20.11.2017 beschließt der Stadtrat nachfolgende Verordnung incl. Anlage: 



Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und Sicherungsverordnung) Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 375), erlässt die Stadt Iphofen folgende Verordnung: Allgemeine Vorschriften §1 Inhalt der Verordnung Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und Sicherungspflichten auf den öffentlichen Straßen in der Stadt Iphofen.
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§2 Begriffsbestimmungen Öffentliche Straßen, Gehbahnen, geschlossene Ortslage (1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Gehund Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und die der Straße dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern und Grünstreifen. (2) Gehbahnen sind a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der öffentlichen Straßen (insbesondere Gehwege sowie gemeinsame Geh- und Radwege) und die selbstständigen Gehwege sowie die selbstständigen gemeinsamen Geh- und Radwege oder b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, die dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande der öffentlichen Straßen in einer Breite von 1,50 Meter, gemessen vom begehbaren Straßenrand aus. (3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayStrWG). Reinhaltung der öffentlichen Straßen §3 Verbote (1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche Straßen mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen. (2) Insbesondere ist es verboten, a) auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche oder sonstige verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten oder ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Geräte zu säubern, Tierfutter auszubringen; b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen; c) Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behältnisse sowie Eis und Schnee 1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden können, 3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten oder einzubringen. (3) Das Abfallrecht bleibt unberührt. Reinigung der öffentlichen Straßen §4 Reinigungspflicht (1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öffentlichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese öffentlichen Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischenliegende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt genommen werden darf. (2) Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es an eine derartige Straße an, während es über eine andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung für jede dieser Straßen.
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(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und die von ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt werden kann. (4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen. (5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines Wohnungsrechtes nach § 1093 BGB. §5 Reinigungsarbeiten Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öffentlichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten Reinigungsflächen, zu reinigen. Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege, die Radwege und die innerhalb der Reinigungsflächen befindlichen Teile der Fahrbahn (einschließlich der Parkstreifen) nach Bedarf a) zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmülltonnen für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern möglich ist); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat auf den Grünstreifen. Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch das Laub – insbesondere bei feuchter Witterung – die Situation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durchzuführen. b) von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen Pflanzen zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper wächst. c) insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Abflussrinnen und Kanaleinläufe (oberflächlich) freizumachen, soweit diese innerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen. §6 Reinigungsfläche (1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der zwischen der gemeinsamen Grenze des Vorderliegergrundstücks mit dem Straßengrundstück, und a) bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) der Fläche außerhalb der Fahrbahn, b) bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 0,5 m verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn, c) bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) der Fahrbahnmitte bzw. der Straßenmitte liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grundstück jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen aus senkrecht zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden. (2) Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede öffentliche Straße, an die das Grundstück angrenzt, einschließlich der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flächen. §7 Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger (1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflächen. Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer bedienen; das Gleiche gilt auch für den Fall, dass zwischen Vorder- und Hinterliegern Vereinbarungen nach § 8 (Aufteilung der Reinigungsarbeiten) abgeschlossen sind. (2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentlichen Straße nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück angrenzt.



5 §8 Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern (1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung der auf sie treffenden Arbeiten untereinander durch Vereinbarung zu regeln. (2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorderoder Hinterlieger eine Entscheidung der Gemeinde über die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der einander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann die Entscheidung beantragt werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die Zeitabschnitte in demselben Verhältnis zueinanderstehen, wie die Grundstücksflächen. Sicherung der Gehbahnen im Winter §9 Sicherungspflicht (1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 bestimmten Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der öffentlichen Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr Grundstück mittelbar erschließen, auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten. (2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Sicherungspflicht besteht für alle öffentlichen Straßen (§ 2 Abs. 1) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn diese nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführt sind. § 10 Sicherungsarbeiten (1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z. B. an Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr5 so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. (2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. § 11 Sicherungsfläche (1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der in § 6 genannten Reinigungsfläche liegende Gehbahn nach § 2 Abs. 2. (2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. Schlussbestimmungen § 12 Befreiung und abweichende Regelungen (1) Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 3 gewährt die Gemeinde, wenn der Antragsteller die unverzügliche Reinigung besorgt. (2) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen Härte führen würden, die dem Betroffenen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und der Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zugemutet werden kann, spricht die Gemeinde auf Antrag durch Bescheid eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 sonst eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde auch zu treffen in Fällen, in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden.
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6 § 13 Ordnungswidrigkeiten Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen lässt, 2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht erfüllt, 3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert. § 14 Inkrafttreten (1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt 20 Jahre (2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Reinigung und Sicherung der öffentlichen Straßen vom 26.11.1997 außer Kraft. Iphofen, STADT IPHOFEN Mend Erster Bürgermeister



Anlage zur Straßenreinigungsverordnung (zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6) Straßenreinigungsverzeichnis Gruppe A (Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Radwege sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte Parkstreifen) Stadtteil Iphofen: Am Breitenstein, Am Galgengrund, Am Landturm, Am Stadtgraben Ost, Am Stadtgraben West, Anton-Sabel-Straße, Bahnhofstraße, Birklinger Straße, Boverystraße, Buchenweg, Dr.-Fritz-Sturm-Straße, Dr.-Karlheinz-Spielmann-Straße, Dr.-Ruppert-Schneider-Straße, Einersheimer Straße, Gampfertsgasse, Josef-Greising-Straße, Mainbernheimer Straße, Marktplatz, Rödelseer Straße, Schützenstraße, Schwanbergweg, Steinbühlweg, Valentin-Arnold-Straße Stadtteil Birklingen: Casteller Straße Gruppe B (Reinigungsfläche: Flächen der Gruppe A und zusätzlich die Fahrbahnränder in der in § 6 Abs. 1 Buchstabe b festgelegten Breite) Stadtteil Iphofen: Alte Reichsstraße, Am Bahnhof, Am Burgweg, Am Henkelsee, Am Hündlein, Am Schafhofgraben, Am Spies, Hainleite, Holzgasse, In den Weinbergen, Kalbweg, Karl-Knauf-Straße, Manegoldstraße, Maxstraße, Mühlenweg, Neubergstraße, Pfaffensteig, Pfarrgasse, Rechenberg, Ringsbühlweg, Schlesienstraße, von-Wenkheim-Straße, Weinbergstraße Stadtteil Birklingen: Iphöfer Straße Stadtteil Dornheim: Altmannshäuser Straße, Hellmitzheimer Straße Stadtteil Hellmitzheim: Adelsbergstraße, Dornheimer Straße, Helmboldstraße, Mönchsondheimer Straße, Sportplatzstraße Stadtteil Mönchsondheim: Hauptstraße Stadtteil Nenzenheim: Am Hohlbügelsteig, Breitbachstraße, Feldstraße, Frankenbergstraße, Krassolzheimer Straße, Untere Bergstraße Stadtteil Possenheim: Kirchstraße, Poststraße, Schulstraße Gruppe C (Reinigungsfläche: bis zur Fahrbahnmitte bzw. Straßenmitte)
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Stadtteil Iphofen: Ägidiengasse, Breite Gasse, Büttnersgasse, Domherrenmühle, Entengässlein, Feuergässlein, Geiersbergstraße, Geräthengasse, Gumpertsmühle, Heringsgasse, Julius-Echter-Platz, Kanalgasse, Kirchgasse, Kirchplatz, Lange Gasse, Ludwigstraße, Mainbernheimer Tor, Mittelgasse, Mittlere Gräbengasse, Obere Gasse, Obere Gräbengasse, Rödelseer Tor, Stöhrsgasse, Sudetenstraße, Untere Gräbengasse Stadtteil Birklingen: Klostergasse Stadtteil Dornheim: Am Dorfbach, Dorfleite, Dorfstraße, Friedhofsweg Stadtteil Hellmitzheim: Am Kirchbach, An der Bahn, Hintere Gasse, Im Haag, Weedstraße Stadtteil Mönchsondheim: An der Kirchenburg, Bachgasse, Bergstraße, Hahnsbrunnenweg, Mühlgasse, Vogtsmühlenweg Stadtteil Nenzenheim: Am Sportplatz, Franziskaner Straße, Friedhofstraße, Gartenstraße, Hüttenheimer Straße, Kaiserstraße, Obere Bergstraße, Ringstraße, Schulzengasse Stadtteil Possenheim: Am Hasenbuck, Am Lehmen, Am Lindenbuck Ferienpass 2017/2018 Der Rückblick der Ferienpassaktion 2017/2018 wird zur Kenntnis genommen. Mit der Übernahme des Anteils der Stadt Iphofen an den ungedeckten Kosten i. H. v. 1.823,07 € und der Weiterführung des Ferienpasses im kommenden Jahr besteht Einverständnis. Anfragen Zuwendungsbescheid für wasserwirtschaftliche Vorhaben Der Zuwendungsbescheid des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg vom 14.11.2017 für das Projekt: Bewässerung der fränkischen Rebflächen im Keuper Stadt Iphofen i. H. v. 225.000,00 € wird zur Kenntnis genommen. Waldbewirtschaftung am Schwanberg Teile der am Schwanberg erworbenen Waldflächen waren bisher und sind immer noch schwierig zu bewirtschaften. Es wird daher angeregt zu prüfen, diese Flächen mit großen, sehr alten Buchenbeständen (sog. Methusalem-Buchen) aus Naturschutzgründen aus der Bewirtschaftung komplett herauszunehmen und die Bereiche in das touristische Konzept der Stadt aufzunehmen. Zur Umsetzung dieses Vorschlages ist die Ausarbeitung eines ökologischen, waldbaulichen und touristischen Gesamtkonzeptes für den Schwanberg notwendig. Ein entsprechender Vorschlag mit Kostenangebot hierzu ist für die Sitzung im Januar 2018 vorzubereiten.



Niederschrift über die Bauausschussitzung vom 15.1.18 ÖFFENTLICHER TEIL Gremium: Bau- und Umweltausschuss Iphofen Sitzungstag: Montag, 15.01.2018 Ergänzung der Tagesordnung Mit der Ergänzung der Tagesordnung um folgende Angelegenheiten besteht Einverständnis: • Bergrecht; Sonderbetriebsplan für den Neubau eines Schaltraumes im Werk II, Knauf Gips KG • Bauantrag zum Neubau eines Milchviehstalles mit Güllebehälter und Mistplatte, Fl.Nr. 3114, Gemarkung Hellmitzheim, Hans-Gerd Härtel, Hellmitzheim • Neubau einer Kindertagesstätte; Auftragsvergabe Trockenbauarbeiten - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauantrag zum Ersatzneubau Hauskapelle Altenbetreuungszentrum Iphofen, Fl.Nr. 101, Geräthengasse 8, Gemarkung Iphofen, Bauherr: Stadt Iphofen
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Gegen nachstehend aufgeführten Bauantrag bestehen keine Einwände, soweit die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden. Stadt Iphofen, Marktplatz 26, 97346 Iphofen Altenbetreuungszentrum Iphofen – Ersatzneubau Hauskapelle, Fl.Nr. 101, Gemarkung Iphofen Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. Die notwendigen Befreiungen von der Gestaltungssatzung und dem Bebauungsplan „Ehemaliges Krankenhaus“ werden erteilt. Der Befreiung von den Abstandsflächen wird zugestimmt. Die gestalterischen Details wie Fassadenverkleidung oder Gestaltung der Attika sind entsprechend dem Baufortschritt mit dem Stadtplaner abzustimmen. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauantrag zur Erweiterung des Wohnhauses, Fl.Nr. 3032/2, Kalbweg 6, Gemarkung Iphofen, Lisa Meier, Iphofen Gegen nachstehend aufgeführten Bauantrag bestehen keine Einwände, soweit die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden. Meier, Lisa, Kalbweg 6, 97346 Iphofen Erweiterung des Wohnhauses, Fl.Nr. 3032/2, Gemarkung Iphofen Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. Die notwendigen Befreiungen vom Bebauungsplan „Ost II“, StT Iphofen, für das östliche Baufenster, die Dachneigung sowie die Geschossigkeit werden erteilt. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauantrag zum Abbruch der best. Nebengebäude, Neubau einer halboffenen Parkscheune an gleicher Stelle, Neugestaltung Hofraum, Fl.Nr. 133, Kirchgasse 31, Gemarkung Iphofen, Renate Roßkopf, Iphofen Gegen nachstehend aufgeführten Bauantrag bestehen keine Einwände, soweit die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden. Roßkopf, Renate, Ringsbühlweg 52, 97346 Iphofen Abbruch der best. Nebengebäude, Neubau einer halboffenen Parkscheune an gleicher Stelle, Neugestaltung des Hofraums, Fl.Nr. 133, Gemarkung Iphofen Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. Die Stellungnahme von plan&werk vom 15.12.2017 ist einzuhalten. Detailabstimmungen erfolgen im Rahmen der Werksplanung. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauantrag auf Umnutzung der best. Scheune als Veranstaltungsscheune mit Errichtung einer Dachgaube, Abbruch und Wiederaufbau des best. Wirtschaftsgebäudes, Fl.Nr. 215, Lange Gasse 36, Gemarkung Iphofen, Thomas Fröhlich, Iphofen Gegen nachstehend aufgeführten Bauantrag bestehen keine Einwände, soweit die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden. Fröhlich, Thomas, Lange Gasse 36, 97346 Iphofen Umnutzung der best. Scheune als Veranstaltungsscheune mit Errichtung einer Dachgaube, Abbruch und Wiederaufbau des best. Wirtschaftsgebäudes, Fl.Nr. 215, Gemarkung Iphofen Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. Die Zustimmung zu den notwendigen Befreiungen wird erteilt. Die Stellungnahme von plan&werk vom 15.12.2017 ist einzuhalten. Detailabstimmungen sind dem Baufortschritt entsprechend mit dem Stadtplaner abzustimmen. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauantrag zum Anbau einer Spindeltreppe an best. Wohnhaus, Fl.Nr. 307, Obere Gräbengasse 4, Gemarkung Iphofen, Werner Emmerich, Iphofen Aufgrund von noch notwendigen Abstimmungen zwecks der Einhaltung der Gestaltungssatzung zum Bauvorhaben wird der Bauantrag zur Errichtung einer Spindeltreppe, Fl.Nr. 307, Gemarkung Iphofen, von Werner Emmerich zurückgestellt. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO -



7 Bauantrag zur Anbringung von Werbeanlagen, Fl.Nr. 3640, 3685, Bahnhofstraße 31, Gemarkung Iphofen, Firma Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH, Neustadt Mit der eingereichten Größe der Werbeanlage im Bereich der Bahnhofstraße durch die Firma Fishbull GmbH besteht Einverständnis. Kritisch wird hinterfragt, ob die ständige Beleuchtung der Werbeanlage notwendig ist. Es wird zugesagt, dies noch einmal zu prüfen. Ferner wird die Zustimmung zur Anbringung eines Werbebanners mit Hinweis auf die Neueröffnung auf Fl.Nr. 3789/4, Gemarkung Iphofen in der Bahnhofstraße (nördlicher Bereich des Grundstücks, Mindestabstand zur Bundesstraße von 20 m) bis 28.02.2018 erteilt. Weiterhin wird der Firma Fishbull zugesagt, dass sie beim Gesamtwerbekonzept in der Bahnhofstraße mit eingebunden werden. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauantrag zur Errichtung einer Terrassenüberdachung, Fl.Nr. 1408/1, In den Weinbergen 5, Gemarkung Iphofen, Rita Seybold, Iphofen Gegen nachstehend aufgeführten Bauantrag bestehen keine Einwände, soweit die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden. Seybold, Rita, In den Weinbergen 5, 97346 Iphofen Errichtung einer Terrassenüberdachung, Fl.Nr. 1408/1, Gemarkung Iphofen Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. Die notwendigen Befreiungen vom Bebauungsplan werden erteilt. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauantrag zur Sanierung und Nutzungsänderung des Pfarrhauses Dornheim, Fl.Nr. 13, Altmannshäuser Str. 9, Gemarkung Dornheim, Kath. Kirchengemeinde Dornheim Gegen nachstehend aufgeführten Bauantrag bestehen keine Einwände, soweit die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden. Katholische Kirchengemeinde Dornheim, Pfarrgasse 12, 97346 Iphofen Sanierung und Nutzungsänderung des Pfarrhauses Dornheim, Fl.Nr. 13, Gemarkung Dornheim Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. Details sind mit dem Stadtplaner entsprechend dem Baufortschritt abzustimmen. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauantrag zum Neubau einer Maschinenhalle, Fl.Nr. 95, Gemarkung Birklingen, Wolfgang Schwab, Birklingen Gegen nachstehend aufgeführten Bauantrag bestehen keine Einwände, soweit die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden. Schwab, Wolfang, Iphöfer Str. 4, 97346 Iphofen-Birklingen Neubau einer Maschinenhalle, Fl.Nr. 95, Gemarkung Birklingen Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. Das Landratsamt Kitzingen wird gebeten zu prüfen, wo aus Gleichbehandlungsgründen für die Fassade anderes Material (Holz) verwendet werden muss. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauantrag zur Modernisierung eines Einfamilienhauses mit Einbau von Dachgauben, Fl.Nr. 60, Dornheimer Str. 14, Gemarkung Hellmitzheim, Martina und Christian Schmidt, Hellmitzheim Gegen nachstehend aufgeführten Bauantrag bestehen keine Einwände, soweit die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden. Schmidt, Martina und Christian, Helmboldstr. 20, 97346 IphofenHellmitzheim Modernisierung Einfamilienhaus mit Einbau von Dachgauben, Fl.Nr. 60, Gemarkung Hellmitzheim Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. Die Stellungnahme von plan&werk vom 11.01.2018 ist einzuhalten. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauvoranfrage zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage, Fl.Nr. 1348, Gemarkung Hellmitzheim, Christian Schmidt, Hellmitzheim



Nr. 4/ 18



8 



Mit dem Vorhaben zur Ausweisung einer Fläche für Photovoltaik auf dem Grundstück Fl.Nr. 1348, Gemarkung Hellmitzheim, durch Herrn Christian Schmidt, Hellmitzheim besteht grundsätzlich Einverständnis. Im Bebauungsplanverfahren sind ausreichend Abstandsflächen zum Wald festzusetzen. Die Kosten des Bebauungsplanverfahrens, der dazugehörigen Untersuchungen und der Änderung des Flächennutzungsplanes sind vom Antragsteller zu übernehmen. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Neubau eines Freilandlegehennenstalls mit Zisterne, Futtersilos und Kotlager, Fl.Nr. 101, Gemarkung Birklingen, E. und S. Servatius GbR, Klostergasse 2, Birklingen In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.12.2017 wurde der Bauantrag zur Errichtung eines Freilandlegehennenstalles für max. 9.690 Hennen genehmigt. Die Verwaltung wurde beauftragt, zu prüfen, welches Erweiterungspotential vorhanden ist. Zum Grundstück: Das Grundstück Fl.Nr. 101, Gemarkung Birklingen, 37.319 qm, liegt an der Bundesstraße B 286. Hierfür gilt eine Anbauverbotszone von 20 m zum Straßenrand. Diese ist für den Auslauf der Hennen nicht relevant. Pro Henne sind bei einer Freilandhaltung ca. 4 qm Fläche als Auslauf notwendig. Bei einer maximalen Anzahl an Hennen von 9.690 entspricht dies einer Auslauffläche von 38.760 qm. Somit ist die Kapazität des Grundstücks erreicht. Das Gremium will geprüft haben, ob eine Umstellung von Freiland auf andere Betriebsformen baurechtlich zulässig ist. Bergrecht; Sonderbetriebsplan für den Neubau eines Schaltraumes im Werk II, Knauf Gips KG Gemeindliche Belange gegen das Vorhaben zum Neubau eines Schaltraumes im Werk II, Knauf Gips KG, bestehen nicht. Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Bauantrag zum Neubau eines Milchviehstalles mit Güllebehälter und Mistplatte, Fl.Nr. 3114, Gemarkung Hellmitzheim, Hans-Gerd Härtel, Hellmitzheim Mit der Vorgehensweise, den Milchviehstall in zwei Bauabschnitten zu errichten, besteht Einverständnis. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Vollzug Baugesetzbuch; Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Am Gries 2“, Rödelsee-Fröhstockheim;Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Iphofen nimmt Kenntnis von der Entwurfsplanung zur Aufstellung des Gewerbegebiets „Am Gries 2“, Fröhstockheim. Belange der Stadt Iphofen sind nicht betroffen. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Vollzug des Baugesetzbuches; 3. Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung Bebauungsplan Nr. 11 „Sondergebiet Windkraft - Zwieburg Ippesheim“, Markt Ippesheim; Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange Das Schreiben des Marktes Ippesheim vom 04.12.2017 zur Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Sondergebiet Windkraft – Zwieburg Ippesheim“ sowie der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Ippesheim wird zur Kenntnis genommen. Belange der Stadt Iphofen werden nicht berührt. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Neubau einer Kindertagesstätte; Auftragsvergabe Estricharbeiten Den Auftrag für die Estricharbeiten erhält die wirtschaftlichste Fa. Rüttger, Iphofen, gemäß dem Angebot vom 20.12.2017 in Höhe von 20.293,49 € brutto.
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- § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Neubau einer Kindertagesstätte;Auftragsvergabe Trockenbauarbeiten Den Auftrag für die Trockenbauarbeiten erhält die wirtschaftlichste Fa. Gruber Innenausbau-Holzbau GmbH aus Rötz/Bernried, gemäß dem Angebot vom 22.12.2017 in Höhe von 77.897,20 € brutto. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO – Anschluss der Grundstücke an das Erdgasversorgungsnetz im Neubaugebiet „Geiersberg II“, Iphofen Die Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen erhalten den Auftrag zur Herstellung der Anschlüsse an das Erdgasversorgungsnetz für die künftigen städtischen Grundstücke laut Angebot vom 08.12.2017. Die Anschlusskosten belaufen sich pro Grundstück auf 831,93 € (Grundbetrag 581,93 € und Baukostenzuschuss 250,00 €) netto. Der Grundbetrag wird sofort und der Baukostenzuschuss zum Zeitpunkt der Veräußerung fällig. 



Mit den privaten Eigentümern ist durch die Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen eine eigene Vereinbarung abzuschließen. In diesem Zusammenhang wird nachgefragt, wie viele Anschlüsse in den Baugebieten prozentual angeschlossen werden. Die Verwaltung wird beauftragt, die Zahlen vorzulegen. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Neubau eines Kreisverkehrs Kreuzung B 8 / KT 19; Umplanung KT 19 Über die Besprechungsergebnisse vom 05.12.2017 und 11.01.2018 wird informiert. Die geplante Querungshilfe auf Höhe der GWF wurde auf Grund von Bedenken der Verkehrssicherheit durch die Genehmigungsbehörden abgelehnt. Durch eine Querungshilfe im Bereich der Fußgänger-Unterführung wird sowohl eine sichere Querung der KT 19 ermöglichst als auch die Notwendigkeit der Querung in der Bahnhofstraße gesenkt. Hierdurch ist eine deutlich höhere Verkehrssicherheit gegeben. Aufgrund der dadurch notwendigen Verlegung der Bushaltestelle ist die Zufahrt zur GWF nur noch bedingt möglich. Um Abhilfe zu schaffen ist eine neue Zufahrt an der nordwestlichen Grundstücksgrenze mit Ausfahrt auf die Dr.-Karlheinz-Spielmann-Straße erforderlich. Der Umbau erfolgt zu Lasten der Stadt Iphofen. Das Gremium erkennt die Notwendigkeit einer Querungshilfe an. Aufgrund der Verkehrssicherheit ist diese, wie mit den Genehmigungsbehörden abgestimmt, auf Höhe der Fußgängerunterführung zu bauen. Der Entwurf der Planungen der Arz Ingenieure vom 12.01.2018 wird zur Kenntnis genommen. Mit dem Bau einer Zu-/Ausfahrt zur GWF von der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Straße nach der Entwurfsplanung vom 15.01.2018 besteht Einverständnis. - Empfehlung Bauhof Iphofen - Fuhrpark; Ersatzbeschaffung Piaggio Porter Kipper Der Piaggio des Bauhofes ist für den anstehenden TÜV im März 2018 aufgrund der anstehenden Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich reparierbar. Das Fahrzeug wurde 2002 mit einer vorgesehenen Laufzeit von 10 Jahren beschafft. Die Betriebszeit beträgt zwischenzeitlich 16 Jahre. Eine Ersatzbeschaffung ist aufgrund der Einsatzmöglichkeiten des Fahrzeuges z.B. im Friedhof notwendig. Über die Beschaffung eines Vergleichsfahrzeuges mit Elektroantrieb wurden eingeholt. Die Mehrkosten von ca. 10.000 € sowie die noch sehr eingeschränkte Reichweite begründen die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges als Ersatz für den Piaggio nicht. Mit der Ersatzbeschaffung eines neuen Piaggio Porter Kipper, Euro 6, zum Angebotspreis von 18.608.03 € brutto bei der Firma Herold, Würzburg, besteht Einverständnis. Mittel in Höhe von 25.000 € sind im Haushalt 2018 vorgesehen. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Ersatzbeschaffung Bagger Der 2003 erworbene Bagger ist wirtschaftlich für die notwendige UVV-Abnahme nicht mehr zu reparieren. Aus diesem Grund wer-



Iphöfer Nachrichten



Nr. 4/ 18



9



den seit ca. einem Jahr die anstehenden Arbeiten durch Mietbagger geleistet. Dieser Umstand hat den Bauhof veranlasst, unterschiedliche Modelle zu testen. Aus den fünf durch die Mitarbeiter getesteten Modellen konnte sich das Modell der Firma JCB als Favorit herauskristallisieren. Durch die ungewöhnliche Form des Aufbaus kann der Bagger auch in sehr engen Bereichen eingesetzt werden, da bei einer Drehung der Fahrerkabine kaum ein Überstand im Heckbereich entsteht. Mit dem Abschluss eines Leasingvertrages über die Sparkasse Mainfranken gemäß Angebot vom 08.01.2018 für eine Laufzeit von 6 Jahren besteht Einverständnis. Entsprechende Haushaltsmittel für das Leasing des Baggers sind ab 2018 einzustellen. - § 9 Abs. 3 Nr. 2 GeschO Information Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspurschlepper Die Leasingzeit für den Fendt Schmalspurschlepper ist nun nach 6 Jahren abgelaufen. Derzeit wird der Marktwert des Schleppers ermittelt, um entscheiden zu können, ob ein neuer Leasingvertrag abgeschlossen oder der bisherige Schlepper erworben wird. Maschinenhallenflächen - Information In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 20.11.2017 wurde die Anfrage gestellt, wer die Maschinenhalle mit den zahlreichen Fenstern errichtet und ob dies zulässig ist. Vom Sachverhalt wird Kenntnis genommen. In diesem Zusammenhang werden die Vergabekriterien angesprochen. Hier wird eine restriktive Handhabe gefordert. Grundsätzlich ist der Verkauf von Maschinenhallenflächen an keine Vorgabe gebunden. Da derzeit keine Flächen mehr zur Verfügung stehen, ist eine erneute Ausweisung von Maschinenhallenflächen notwendig. In diesem Zusammenhang können auch die Vergabekriterien neu festgesetzt werden. Anfragen Eingrünung von priviligierten Aussiedlungsvorhaben Die häufig unterlassene Eingrünung von Bauvorhaben insbesondere von Aussiedlungsvorhaben wird kritisiert. Eine intensivere Überwachung durch die Verwaltungen (Landkreis und VGem.) wird angemahnt. Seilbahn zum Schwanberg Über den Sachstand einer Seilbahn zum Schwanberg wird informiert und festgestellt dass die Stadt bisher in die Überlegungen der Gemeinde Rödelsee nicht eingebunden war. Schadhafte Fenster in der Schule Im Bereich der Grundschule und im Altbau der Mittelschule lassen sich laut Aussage mehrere Fenster nicht mehr öffnen und viele sind beschädigt. Das Problem liegt darin, dass die Beschläge für das Öffnen der Fenster nicht mehr am Markt erhältlich sind und deshalb eine Reparatur nicht so einfach möglich ist. Nachdem der Zustand so auch nicht hinnehmbar ist soll die Verwaltung konkrete Sanierungsvorschläge ausarbeiten. Städtischer Sportplatz Iphofen - Erneuerung der Rundbahn Anhand von Fotos werden die bisherigen Arbeiten aufgrund der Erneuerung der Rundbahn erläutert. Problematisch waren und sind die vorhandenen Wurzeln. Durch technische Lösungen wird versucht das Problem zu lösen. Der Bau der Rundbahn ist schnellstmöglich durchzuführen. Um die Entwicklung im Außenbereich zu beobachten, erfolgt die Fertigstellung der Außenanlagen zu einem späteren Zeitpunkt.



Das Altenbetreuungszentrum der Stadt Iphofen ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen in der Altenpflege. Wir bieten Kurz- und Langzeitpflege, ambulante Pflege im Stadtteil Iphofen, Tagespflege und betreutes Wohnen in heimatnaher, familiärer Atmosphäre. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit



examinierte Altenpfleger/in mit ca. 25 WoStd. Altenpflegehelfer/in mit ca. 30 WoStd. für den vollstationären Bereich



Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in mit ca. 30 WoStd. für den ambulanten Bereich Wenn Sie eine neue Herausforderung suchen, Einfühlungsvermögen und Freude am Umgang mit alten und kranken Menschen haben, so senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 05.02.2018 an: Altenbetreuungszentrum Iphofen, Geräthengasse 6-10a, 97346 Iphofen. Informationen erhalten Sie unter Telefonnummer 09323/ 87470, Susanne Feldhäuser, Heim- und Pflegedienstleitung.



In unserem Hallenbad bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen unbefristeten Arbeitsplatz als



Raumpfleger/in in Teilzeit mit durchschnittlich 20 Wochenstunden an. Die Tätigkeit ist vorwiegend während der Öffnungszeiten, in Wechselschicht nach Dienstplan zu erbringen. Wir bieten einen interessanten, abwechslungsreichen Arbeitsplatz. Das Hallenbad ist u. a. ein „Aushängeschild“ unserer Stadt; deshalb ist freundliches, verantwortungsvolles und zuverlässige Engagement Voraussetzung für eine Dauerbeschäftigung. Wir bieten Entgelt und alle einschlägigen Leistungen nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD). Schriftliche Bewerbungen erbitten wir bis 30. Jan. 2018 an die Stadt Iphofen, Marktplatz 26, 97346 Iphofen. Informationen zum Arbeitsplatz und zum Arbeitsverhältnis geben gerne: Frau Boer, Herrn Kräutlein unter 09323/8715-23 oder 37 Iphofen, 12.01.2018 Mend 1. Bürgermeister



Sitzungen Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am Montag, 05.02.2018 um 19 Uhr statt. Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses findet am Montag, 19.02.2018 um 19 Uhr statt.



Familienanzeigen!



Geburtstag ng lobu it Ver e hz oc H
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bur
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Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und Bürgerzeitung mit! Einfach bequem ONLINE BUCHEN: www.wittich.de



Wir bitten Bauanträge, Anfragen etc. zur evtl. Vorprüfung bis spätestens Montag,12.021.2018 vollständig einzureichen. Die jeweilige Tagesordnung können Sie ab Donnerstag vor der Sitzung unter www.stadt-iphofen.de einsehen. Mend, 1. Bürgermeister
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Service Ihres Einwohnermeldeamtes Das Einwohnermeldeamt ist zusätzlich am Samstag, 27.01.2018 von 10.00 – 12.00 Uhr für Sie geöffnet. Dies ist ein zusätzlicher Service für die Bürgerinnen und Bürger, denen es während der allgemeinen Öffnungszeiten nicht möglich ist, ihre Anliegen, die das Einwohnermeldeamt betreffen, zu erledigen. Ihr Einwohnermeldeamt



Notarsprechtag in Iphofen Die Notare Dr. Münch / Dr. Hofstetter werden am Mittwoch, den 07.02.2018 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Iphofen, ihren Stadtteilen und der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen angeschlossenen Gemeinden, einen Notarsprechtag in Iphofen abhalten. Der Sprechtag findet im Rathaus im 1. Stock (Besprechungszimmer) am Marktplatz statt. Um telefonische Terminvereinbarung mit dem Notariat in Kitzingen, Friedenstraße 5, Tel. 09321/22000, wird gebeten.



Dienstbetrieb am Faschingsdienstag Die Verwaltungsgemeinschaft Iphofen ist am Faschingsdienstag, 13.02.2018 geschlossen. Helau! Wir bitten um Ihr Verständnis. Mend, Gemeinschaftsvorsitzender



Öffentliche Zahlungserinnerung hier: Entrichtung der Grund- und Gewerbesteuer per 15. Februar 2018



Bekanntmachung Am 15. Februar 2018 wird die I. Vierteljahresrate der Grund- und Gewerbesteuer fällig. Wir bitten Sie, die gesetzliche Zahlungsfrist einzuhalten. Sie ersparen sich und der Verwaltung, bei nicht rechtzeitiger Zahlung, das notwendige Mahnverfahren und die dafür anfallenden Kosten, sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren. Eine weitere Zahlungsaufforderung ergeht nicht. Nutzen Sie für Ihre laufend wiederkehrenden Zahlungen, das Einzugsverfahren. Es erübrigt sich die Überweisung und Sie versäumen nicht den Zahlungstermin. Mend 1. Bürgermeister



Faschings-Ferienbetreuung 2018 Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, die Urlaubsplanungen sind im vollen Gange. Auch in diesem Jahr unterstützen wir Sie gerne bei der Betreuung Ihres Kindes/Ihrer Kinder während der Ferienzeiten. Um Ihnen Planungssicherheit bei der Urlaubsplanung zu bieten können Sie bereits jetzt Ihr Kind/Ihre Kinder für die Betreuung in den Faschings-, Oster- und Pfingstferien verbindlich mit nachfolgendem Formular anmelden. Die Betreuung findet täglich von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt. Der Unkostenbeitrag beträgt unverändert für Erstes Kind 30,00 €/Woche incl. Mittagessen Zweites Kind 20,00 €/Woche incl. Mittagessen ab dritten Kind Familienpass Eine Kostenermäßigung bei sozialen Härtefällen bedarf einer Einzelfallentscheidung. Aus organisatorischen Gründen ist die Buchung nur wochenweise möglich. Für die konkreten Planungen benötigen wir für die Faschingsferien die verbindliche Anmeldung bis spätestens 26. Januar 2018.
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Das Anmeldeformular können Sie weiterhin in der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen, Frau Blättner, Tel.: 09323/8715-22 oder E-Mail: helga.blaettner@ vgem.iphofen.de anfordern oder im Internet abrufen unter: www.stadt-iphofen.de/leben-wohnen/familie/ferienbetreuung.html. Sollten nicht genügend Anmeldungen vorliegen können wir leider keine Betreuung anbieten. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Iphofen, 08. Januar 2018 STADT IPHOFEN Mend Erster Bürgermeister



Wirtschafts- und Existenzgründerberatung im Landkreis Kitzingen „Aktivsenioren“ beraten Unternehmen und Privatleute Die AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. bieten wieder Ihre Beratung für Klein- und Mittelbetriebe sowie für Existenzgründer aus dem Landkreis an. Beratungsschwerpunkte sind Planungs- und Finanzierungsfragen, das Rechnungswesen und die Optimierung von Organisationsabläufen, Produktion, Vertrieb und Marketing. Auch die Existenzsicherung oder die Unternehmensübergaben stehen im Mittelpunkt dieser Aktivitäten. Ziel der Beratung ist es, dem Mittelstand zu helfen, Betriebeund damit auch Arbeitsplätze langfristig zu erhalten. Die ehrenamtliche und kostenfreie Beratung findet im Landratsamt Kitzingen, jeden dritten Mittwoch im Monat, von 10:00 bis 14:00 Uhr statt. Interessenten werden gebeten, sich telefonisch beim Landratsamt, Herrn Eckert (09321 928 1100) oder per E-Mail ([email protected]) anzumelden. Sprechtage / Infotage der AKTIVSENIOREN im Landratsamt Kitzingen 2018 jeden dritten Mittwoch im Monat Februar 2018: 21.02.2018 Ansprechpartner vor Ort: Eugen Volbers Tännigstraße 28 97318 Kitzingen Tel.: 09321-389834 [email protected] 



Wilhelm Lermig Muldenweg 71 97318 Kitzingen Tel.: 09321-7435 [email protected]



Wertstoffhof und Häckselplatz Iphofen Es wird darauf hingewiesen, dass • Elektrokleingeräte (maximale Kantenlänge von bis zu 50 cm und einem Maximalgewicht von 10 kg) • Kartonagen • und holzige Abfälle zu folgenden Zeiten am Häckselplatz gegenüber der Bauschuttdeponie abgeliefert werden können: Freitags ............................................................ 14.00 - 16.00 Uhr Samstags ......................................................... 10.00 - 12.00 Uhr Im Ausnahmefall kann der Schlüssel im Bauhof nach vorheriger Absprache während den allgemeinen Arbeitszeiten: Montag bis Donnerstag ............................... 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr Freitag ...................................................... 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr abgeholt werden. Bitte melden Sie sich unter Tel. 09323/875671 an.



www.hotel-breitenbacher-hof.de



!



Iphöfer Nachrichten



Nr. 4/ 18



11



Nr. 4/ 18



12



JK8;K8I:?@M 300 Jahre Rathaus Iphofen - Fotos gesucht In diesem Jahr feiert die Stadt Iphofen vom 4. bis 6. Mai 2018 das Jubiläum 300 Jahre Rathaus Iphofen. Nachdem das Vorgängergebäude als zu klein erachtet worden war, wurde das neue Rathaus in den Jahren 1716 bis 1718 errichtet.



!



Zurück an:



Iphöfer Nachrichten Tourist Information Iphofen Kirchplatz 1 97346 Iphofen



Per Fax 09 323  87 03 08    am Sonntag, 15. April 2018 Ja, wir nehmen mit unserem Betri     teil.



Unser Motto/Angebot lautet:



Neben einem Blick auf die historischen Ereignisse wollen wir an diesem Festwochenende auch Eindrücke aus den vergangenen Jahrzehnten des Historischen Rathauses zeigen. Dabei suchen wir Photographien vom Sitz der damaligen Verwaltung im Historischen Rathaus, von besonderen Ereignissen bzw. interessanten Gästen. Wenn jemand eine originelle oder interessante Geschichte mit dem Rathaus verbindet, freuen wir uns ebenfalls über ihre Mitteilung. Kontakt: Stadtarchiv Iphofen, Tel.: 09323/871587 (vormittags) oder Mail: [email protected].



Betrieb: Name, Ansprechpartner: Anschrift: Tel., Fax, mail:



Kartenvorverkauf Carolin no - Jubiläumstour



Weinspenden für Werbeaktionen der Tourist Information erbeten Sehr geehrte Winzer, die Tourist-Information ist auch in diesem Jahr wieder auf der Touristikmesse FREE in München und auf der in Messe „Freizeit, Garten & Touristik“ in Nürnberg vertreten. Damit wir auf diesen Veranstaltungen erfolgreich werben können, bitten wir um Weinspenden. Wenn Sie uns unterstützen wollen, geben Sie bitte die Weine während unserer Öffnungszeiten Mo. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr oder Sa. 10.00 – 14.00 Uhr in der Tourist Information ab. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ihre Tourist Information Iphofen



Beteiligung „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 15. April 2018 in Iphofen Technische Information und Kulinarisches machen Lust auf den „Tag der offenen Tür“ in Iphofen. Die Iphöfer Gewerbebetriebe werden wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen, das alle Besucher zwischen 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr erkunden können. Neben der Präsentation der eigenen Betriebe wollen sich die Unternehmen am Sonntag wieder Gäste eingeladen, die das Programm unterhaltsam, dekorativ und kulinarisch abrunden. Gerne können auch Betriebe aus den Iphöfer Stadtteilen am „Tag der offenen Tür“ teilnehmen, um den Besuchern die unternehmerische Vielfalt Iphofens zu präsentieren. Wenn auch Sie Ihren Betrieb am „Tag der offenen Tür“ 2018 präsentieren möchten, senden Sie bitte folgendes Antwortformular bis spät. Freitag, 09. Februar 2018, vollständig ausgefüllt an die Tourist Information Iphofen zurück. Für Rückfragen stehen wir gerne unter der Tel. Nr. 09 323 – 87 03 06 zur Verfügung.



11 Years of November “band show” Am Samstag, 14. April 2018 um 20.00 Uhr in der Karl-Knauf Halle Iphofen, Einlass: 19.00 Uhr 11 Jahre Carolin No - ein Anlass zum Innehalten, Staunen, Zurückblicken auf eine Singer-Songwriter-Karriere, die sich sehen lassen kann. Man ist versucht, aufzählen, dass die beiden Ausnahmemusiker Carolin und Andreas Obieglo in diesen elf Jahren elf Alben komponiert, produziert und Hunderte von Konzerten im In- und Ausland gespielt haben. Weitere Infos unter www.carolin.no Kartenvorverkauf ab sofort in der Tourist Information Iphofen, Kirchplatz 1, Tel. 09323 - 870306, Email: [email protected] Öffnungszeiten: Mo - Fr ............................... 10.00 - 18.00 Uhr Sa ...................................... 10.00 - 14.00 Uhr Kartenpreise im Vorverkauf: 22,00 € (Schüler, Studenten, Behinderte 20,00 €), Abendkasse: 25,00 € **********



Anlässlich der Jubiläums 300 Jahre Rathaus Iphofen findet am Sonntag, 06. Mai 2018 um 19.00 Uhr das Barockkonzert „barocco festivo“ mit dem collegium musicum der Musikschule Kitzingen-Zweigstelle Iphofen statt. Der Eintritt ist frei. Freikarten nur gegen Abholung in der Tourist Information Iphofen, Kirchplatz 1. Öffnungszeiten: Mo - Fr ............................... 10.00 - 18.00 Uhr Sa ...................................... 10.00 - 14.00 Uhr **********



Jubiläumskonzert mit Peter Orloff und dem Schwarzmeer Kosacken Chor Montag, 21. Mai 2018 um 17.00 Uhr (Einlass: 16.00 Uhr) in der Karl-Knauf Halle Iphofen Festliches Jubiläumskonzert des Schwarzmeer Kosaken-Chores mit Peter Orloff unter Mitwirkung des Gesangverein 1866 Iphofen und der Sing- und Spielgemeinschaft Ochsenfurt. Leitung und Mitwirkung: Peter Orloff Kartenvorverkauf in der Tourist Information Iphofen, Kirchplatz 1, Tel. 09323 - 870306, Email: [email protected] Öffnungszeiten: Mo - Fr ............................... 10.00 - 18.00 Uhr Sa ...................................... 10.00 - 14.00 Uhr Kartenpreise im Vorverkauf: 24,00 €; Abendkasse: 26,00 € **********
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Kirchenkabarett mit Ingmar von Maybach-Mengede



Apotheken



am Donnerstag, 26. Juli 2018 um 19.00 Uhr in der Spitalkirche St. Johannes Iphofen Maybachs bundesweite Christlich Satirische Unterhaltung, das ist Kirchenkabarett in augenzwinkernder Tradition der prophetischen Kultund Sozialkritik - unter besonderer Aufnahme der Hörgewohnheiten aus Gottesdienst und Alltagsleben. Kartenvorverkauf ab sofort in der Tourist Information Iphofen, Kirchplatz 1, Tel. 09323 - 870306, Email: [email protected] Öffnungszeiten: Mo - Fr ............................... 10.00 - 18.00 Uhr Sa ...................................... 10.00 - 14.00 Uhr Kartenpreise im Vorverkauf: 16,00 €



Fr, 26.01. Apotheke im Ärztehaus, Moltkestr. 9, Kitzingen ........................................ Tel. 09321/6446 Sa, 27.01. Falter-Apotheke, Falterstr. 15, Kitzingen ........................................ Tel. 09321/4894 So, 28.01 Apotheke im E-Center, Marktbreiter Str., Kitzingen .................................... Tel. 09321/929690 Mo, 29.01. Kranich-Apotheke, Königsberger Str. 8, Kitzingen ...................................... Tel. 09321/33430 Di, 30.01. Lamm-Apotheke, Marktstr. 25, Kitzingen ........................................ Tel. 09321/4577 Mi, 31.01. Markt Apotheke, Marktplatz, Iphofen ........................................... Tel. 09323/3301 Do, 01.02. Schwanen-Apotheke, Königsberger Str. 50, Kitzingen ...................................... Tel. 09321/33433 Fr, 02.02. Förster’sche Apotheke, Markt Einersheim .......................... Tel. 09326/99933 Der Notdienst beginnt immer um 8 Uhr und endet am Folgetag um 8 Uhr.



JkX[kY•Z_\i\` Jk%M\`k So lecker wie Nutella Sie sind so gut wie Nutella und machen einfach glücklich - unsere Jugendbücher. Wir haben wieder viele neue Romane für Euch bestellt. Schaut doch einfach mal vorbei. In der Jugendabteilung findet Ihr Lesestoff: Fantasy & Mystery Krimis & Thriller Freundschaft & Liebe Abenteuer & Geheimnis Science Fiction & Future Fiction Historisches & Zeitgeschehen Grusel & Horror. Außerdem gibt es viele Filme und Hörbücher, mit denen Ihr Euch die Zeit vertreiben könnt. Oder Ihr holt Euch unsere ONleihe-App und ladet Euch kostenlos Bücher, Zeitschriften und Hörbücher runter.



Öffnungszeiten Dienstag Donnerstag Sonntag 



10:00 - 12:00 16:30 - 18:30 Uhr 11:00 - 12:00 Uhr



Ausleihe kostenlos www.stadtbücherei-iphofen



Ärztlicher Bereitschaftsdienst der praktischen Ärzte Die Bereitschaftspraxis befindet sich in der Klinik Kitzinger Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag ........................... 18.00 - 21.00 Uhr Mittwoch und Freitag: ........................................ 16.00 - 21.00 Uhr Sa/So/Feiertage: .............................................. 09.00 - 21.00 Uhr Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht aufsuchen können, sowie für dringende Behandlungen außerhalb der Öffnungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 zu erreichen. Bei schweren Unfällen und Notfällen erreichen Sie den Rettungsdienst unter der Rufnummer 112



Zahnärzte 03./04.02. ZÄ Andrea Kuhn, Falterstr. 13, Kitzingen ........................................ Tel. 09321 4690 Notdienstzeiten: 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr Anwesenheit in der Praxis. In der übrigen Zeit Rufbereitschaft. Es können sich immer kurzfristige Notdienständerungen ergeben. In diesem Fall bitten wir Sie, den aktuellen Notdienst unter www.notdienst-zahn.de abzurufen.



Öffnungszeiten und Eintrittspreise Öffnungszeiten: Montag 17.00 - 21.00 Uhr Dienstag 18.00 - 22.00 Uhr (Wassertiefe 1,25 m - außer in den Ferien) Mittwoch Vereinstag - kein öffentlicher Badebetrieb Donnerstag 17.00 - 21.00 Uhr Freitag 15.00 - 21.00 Uhr Warmbadetag Samstag 15.00 - 19.00 Uhr Sonntag 09.00 - 18.00 Uhr Badeende 15 Minuten vor Schließung! Knaufschwimmen von 17.00 - 18.00 Uhr Wasserwacht von 18.00 - 20.00 Uhr Wassergymnastik I (Frau Wiegand, Frau Straub) von 16.00 - 17.00 Uhr Wassergymnastik II (Frau Trischler) von 20.00 - 21.00 Uhr Infos unter Tel. 09323/870587 zu den üblichen Öffnungszeiten. Kinderschwimmkurse Es werden wieder regelmäßig Schwimmkurse im Hallenbad Iphofen angeboten. Anmeldungen und genauere Informationen erhalten Sie von Frau Martina Santellanes - [email protected] Das Team der Cafeteria im Hallenbad sorgt für Ihr leibliches Wohl! • Wir richten auch Kindergeburtstage aus! Bitte vorher anmelden! Eintrittspreise: Kinder (unter 6 Jahren) 



Einzelkarte Zehnerkarte 



0,50 € 4,50 €
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14 Jugendliche (6-18 Jahre) Erwachsene Schwerbehinderte (ab 50 %) 



Einzelkarte Zehnerkarte Einzelkarte Zehnerkarte Einzelkarte Zehnerkarte 



2,50 € 22,50 € 3,50 € 31,50 € 2,50 € 22,50 €



Wir würden Sie recht gerne bei uns begrüßen und wünschen Ihnen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt in unserem Hallenbad!
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Tel: 09323/3731 oder E-Mail: [email protected] Falls Sie Ihr Kind bisher noch nicht angemeldet haben, können Sie sich gerne während der Anmeldewoche vom 19.02. – 23.02.2018 bei der Leiterin melden. Mit freundlichen Grüßen G. Stöcker Leiterin



Weitere Informationen finden Sie unter www.iphofen.de/hallenbad



Infoabend zur Schullaufbahn nach der Grundschule und von weiterführenden Schulen mit spielerischem Schnupper-Unterricht am 08.03.2018 in Marktbreit



Kindertagesstätte St. Veit Iphofen



Informationsabend für die Aufnahme zum Kita-Jahr 2018/19 Wir laden alle Eltern, die im Zeitraum September 2018 bis Juni 2019 an der Aufnahme ihres Kindes in unserer Einrichtung interessiert sind, ganz herzlich ein: Donnerstag, 01. März 2018 um 19.30 Uhr Wir werden Sie an diesem Abend über unser pädagogisches Konzept und über das weitere Aufnahmeverfahren informieren. Bitte geben Sie uns bis spätestens Dienstag, 27.02.2018 Bescheid, ob Sie an der Informationsveranstaltung teilnehmen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Was sind die Stärken der weiterführenden Schulen? Wie sind die Übertrittsvoraussetzungen? Was ist ein Probeunterricht? Welche Vorteile bietet eine kleine Privatschule? Diese und viele weitere Fragen beantworten Ihnen gerne die Schulleitungen der beiden Realschulen in Marktbreit bei Ochsenfurt - nur ca. 20 Bahnminuten von Würzburg entfernt. Denn bald steht wieder für die Grundschüler der vierten Klasse die Entscheidung für eine weiterführende Schulart an. Dafür bieten die Schulen am Donnerstag, den 08.03.2018 ab 19.00 Uhr in der Buheleite 20 in 97340 Marktbreit, für alle Interessierten einen Informationsabend an. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Während die Schüler mit Tutoren in Kleingruppen das von den Lehrern aufgezeigte Fächerangebot und die Räumlichkeiten spielerisch erkunden, stellen die Schulleitungen den Eltern die Eigenschaften der einzelnen Schularten und die Besonderheiten der beiden privaten Realschulen in Marktbreit vor. Zwei Realschulen mit einzigartigem Angebot in unserer Region: Die Leo-Weismantel-Realschule erleichtert den Grundschülern den Schulwechsel mit zwei Vorbereitungskursen, die der Notenverbesserung und der Vorbereitung auf den Probeunterricht (Allgemeine Aufnahmeprüfung) dienen. Die Privatschule, deren schulische Wurzeln auf das Jahr 1849 zurückgehen, spricht vorweg Schüler an, die sich bewährte Privatschulleistungen zu moderaten Kosten wünschen und die ausgesprochen familiäre Lernumgebung einer gemeinnützigen Privatschule mit lediglich 300 Schülern schätzen. Keine Angst vor dem Übertrittszeugnis müssen Schüler in der Region auch dank der Bildungschancen-Realschule des Bildungswerks Marktbreit haben. Seit 1984 ermöglicht die Bildungseinrichtung jedem engagierten Schüler den Eintritt in die Realschule und bietet eine faire Chance auf den Realschulabschluss.
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Sie erreicht dies durch freie Aufnahme- und Versetzungsregelungen (kein Notenschnitt, kein Probeunterricht, keine Alters- oder Wiederholungsbeschränkung, kein Notendruck) und durch die intensive Förderung in kleinen Klassen. An der Bildungschancen-Realschule wird der Realschulabschluss über die staatliche Realschule Ochsenfurt erworben. Alternativ besteht jährlich die Möglichkeit einer Übertrittsprüfung, die bei Bestehen den Besuch der staatlich anerkannten LeoWeismantel-Realschule ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.bildungswerk-marktbreit. de und www.realschule-marktbreit.de.



Tag der offenen Tür - BERUFE LIVE. Am Samstag, 10. März 2018 von 9:30 bis 15:00 Uhr, informieren die verschiedenen Berufsgruppen aus dem Bau-, Holz- und Malerbereich in „lebenden Werkstätten“ über die Berufsausbildung und Weiterbildung.Besondere Aktionen für die Besucher:¨ Betondruckversuche, Treppenverzierung¨ Versetzen großformatiger Mauersteine¨ Fachgerechte Zimmererarbeiten mit Zimmererklatsch¨ Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice- ein moderner Ausbildungsberuf stellt sich vor¨ Pflastern von Plätzen und Wegen in verschiedenen Techniken und Materialien¨ Bayern barrierefrei - wir sind dabei¨ Vorstellen moderner Holzbearbeitungsmaschinen der Schreiner in Werkstatt und Maschinenraum¨ Farbig gestalten mit Lasuren. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.



15 Während des gesamten Nachmittags: Darbietungen und Ausstellungen aus den verschiedenen musischen und sportlichen Bereichen der Schule in Fachräumen und Klassenzimmern Kaffee und Kuchen im Speisesaal St. Maurus Ein Vorgespräch zur Einschulung ist nach dem Tag der offenen Tür möglich. Weiterführende Informationen und Terminvereinbarungen sind über das Sekretariat, Tel. 09324-20261, möglich. Die Einschreibefrist ist vorerst festgelegt auf den Zeitraum vom 07.09.05.2018 zu den üblichen Bürozeiten. Zur Einschreibung werden Übertrittszeugnis, Geburtsurkunde und 2 Passbilder benötigt.



Dr.-Karlheinz-Spielmann- Grundschule Iphofen Lesen im Lesekreis - mit nachträglichem Weihnachtsgeschenk! Kurz nach den Weihnachtsferien startete in den Eingangsklassen der Dr.- Karlheinz-Spielmann-Grundschule inzwischen im elften Jahr wieder der Lesekreis.



Info-Nachmittag der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung und der Berufsfachschule für Kinderpflege Pestalozzistraße 4, 97199 Ochsenfurt am Freitag, 02.03.2018 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr Infos unter Tel. 09331/98130, E-mail [email protected], Homepage: www.bsz-kt-och.de Fachkompetenz Persönliche Reife Mittlerer Schulabschluss Berufsausbildung in der Ernährung und Versorgung und in der Kinderpflege - Ihre Chance! Kommen Sie zum Info-Nachmittag am Freitag, 02.03.2018 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr nach Ochsenfurt. • Informieren Sie sich über die Ausbildung. • Fragen Sie Schüler. • Lassen Sie sich unsere moderne Ausstattung zeigen. Wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gerne.



Tag der offenen Tür des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach Herzliche Einladung ergeht zum „TAG DER OFFENEN TÜR“ des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach – Sprachliches Gymnasium mit Humanistischem Gymnasium, Musisches Gymnasium und Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium mit Tagesheim – an alle Eltern, Schülerinnen und Schüler, die an einer Aufnahme in die 5. Klasse interessiert sind. Termin: Sonntag, 18.03.2018, Beginn 13.30 Uhr (Ende gegen 17.00 Uhr) Programmablauf: Führungen durch das Schulgebäude Veranstaltungen zum Angebot des Egbert-Gymnasiums in der Aula parallel dazu: Kinderprogramm im Tagesheim anschl. Möglichkeiten für Gespräche zu Themenbereichen und Führungen



Bei diesem lesen die Erst- und Zweitklässler in Kleingruppen altersgemäße Lesetexte aus Heftchen oder Büchern. Unterstützt werden die Leseanfänger dabei stets einmal in der Woche von ihren Lesepaten („Leseomas und –opas“). Im Rahmen einer kleinen Begrüßungsfeier hieß Konrektor Uli Ulke die ehrenamtlichen Helfer herzlich willkommen. Er dankte den vielen langjährigen, aber genauso auch den neu hinzugekommenen Lesepaten für diese wertvolle Unterstützung beim Leselernprozess. Eine verspätete Weihnachtsüberraschung gab es dabei auch noch: Zur großen Freude der Schulkinder und Lehrerinnen überreichte Bianca Kundmüller von der Iphöfer Buchhandlung Buchstäblich einen Gutschein für Bücher in Höhe von 350 €. Dieser resultiert aus dem Bücherverkauf, der im vergangenen Herbst in Verbindung mit einem Bücherabend und einer Bücherausstellung in der Schule stattfand und einen rekordverdächtigen Erlös von 3500 € erzielte.
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16 Wie viel Spaß das Lesen machen kann, erlebten die Schüler gleich im Anschluss, als sie sich mit ihren Büchern, Heftchen und Lesepaten in die Gruppen zurückzogen und losschmökerten.



Dr.-Karlheinz-Spielmann- Mittelschule Iphofen „Valentinaden und mehr“ Freitag 23. Februar, 20 Uhr Sketche und Lieder von Karl Valentin auf fränkisch – in der Aula der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Grund- und Mittelschule Iphofen



Iphöfer Nachrichten



Alle Schüler werden grundsätzlich in das neue neunjährige Gymnasium (G9) aufgenommen. Internationale Kontakte ermöglichen den Schülern Austauschaufenthalte in Frankreich, Slowenien (Gruppenaustausch) sowie Québec/ Kanada (Einzelaustausch). Schullandheim, Skikurs, Exkursionen, Berufspraktikum und Oberstufenfahrt ermöglichen außerschulische Bildungserfahrungen. Neben den Grundinformationen werden die Referenten auch auf Fragen eingehen wie • „Die 5. Klasse als Gelenkklasse – Was heißt das? • „Wie soll man sich für den Übertritt vorbereiten?“ • „Wie sind die Erfolgschancen am Gymnasium?“ Schwerpunkte werden dabei die spezifische Situation und die besonderen Möglichkeiten am Gymnasium Scheinfeld mit seinem familiären Charakter sein wie z.B. das Tutorensystem in den fünften Klassen oder die Fördermöglichkeiten im freiwilligen Angebot der Offenen Ganztagsschule. Im Anschluss an die Ausführungen ist auch zu persönlichen Gesprächen Gelegenheit. Alle interessierten Eltern sind herzlich willkommen. Zum näheren Kennenlernen des Schulhauses und der Schulgemeinschaft findet am Samstag, dem 10.03.18, von 10:00 - 12:00 Uhr die Schulhausöffnung für interessierte Schüler und deren Eltern statt.



Staatliche Realschule Kitzingen Infotag Brigitte McNeill hat unvergessene, aber auch unbekannte Szenen, Texte und Lieder von Karl Valentin ins Fränkische übertragen. Auch im fränkischen Dialekt zeugen die grotesken, wunderbaren Ideen und Sprachspiele von Karl Valentin von seinem außergewöhnlichen Talent als Autor und Dichter. Viele seiner Texte haben bis heute nichts an Aktualität verloren. Begegnen Sie dem Buchbinder Wanninger, dem Firmling und seinem Paten, oder dem Tenor, der vergeblich das Lied vom Sonntag vortragen will. Werfen Sie einen Blick in die Ritterspelunke, wo Ritter Unkenstein sein Unwesen treibt. Kennen Sie Herrn Wrdlbrmpfd oder wissen Sie wie der Notenwart heißt? Mögen Sie Semmelknödel und sind Sie auch so vergesslich? McNeills & Winkler haben ein Programm zusammengestellt, in dem alles gesagt wird, nur nicht von allen. Denn, die Zukunft war früher auch besser und fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Alle, die gerne auch mal in der Schule lachen möchten, sind herzlichst eingeladen den „Valentinaden und mehr“ am Freitag, den 23. Februar 2018 ab 20 Uhr beizuwohnen. Eintrittskarten gibt es im Sekretariat der Schule und in der Sparkasse Mainfranken Iphofen. Erwachsene zahlen 10 €, Schüler nur 3 €. Der Elternbeirat der Grund- und Mittelschule lädt zu dieser Veranstaltung ein und wird Sie auch an diesem Abend bewirten.



Gymnasium Scheinfeld Informationsabend Das Gymnasium Scheinfeld lädt alle Eltern, deren Kinder im nächsten Schuljahr in eine fünfte Klasse des Gymnasiums übertreten wollen, zu einem Informationsabend am Dienstag, dem 06. Februar 2018, um 19:00 Uhr in die Aula des Gymnasiums ein. Der Schulleiter OStD Wolfram Schröttel, der Unterstufenbetreuer OStR Arndt und die Beratungslehrerin StDin Hermine Fischer werden über die Übertrittsvoraussetzungen, das Aufnahmeverfahren und die verschiedenen Bildungswege informieren. Das Gymnasium Scheinfeld bietet den naturwissenschaftlich-technologischen Zweig mit der Sprachenfolge Englisch-Latein oder Englisch-Französisch sowie den sprachlichen Zweig mit der Sprachenfolge Englisch-Latein-Französisch an.



Die Staatliche Realschule Kitzingen lädt alle Eltern, die sich eingehender über den Übertritt in die Realschule Kitzingen informieren möchten, zu einem Informationstag am Sonntag, 18.03.2018, um 14:0017:00 Uhr ein. An diesem Termin laden wir auch die Kinder herzlich dazu ein, die Schule kennen zu lernen. Außerdem findet an diesem Nachmittag ein Schnupperunterricht statt. Termin zum Vormerken: Anmeldewoche: 07. - 11.05.2018.



Informationstag und Anmeldetermine Informationstag Die Staatliche Realschule Kitzingen lädt alle Eltern, die sich eingehender über den Übertritt in die Realschule informieren möchten, zu einem Informationstag am Sonntag, den 18. März 2018, um 14.00 Uhr - bis 17.00 Uhr ein. An diesem Termin laden wir auch die Kinder herzlich dazu ein, die Schule kennen zu lernen. Außerdem findet an diesem Nachmittag ein Schnupperunterricht statt. Die Anmeldetermine für das Schuljahr 2018/2019: 07. - 11. Mai 2018 Öffnungszeiten des Sekretariats in dieser Zeit: Montag und Freitag ..................................... von 09.00 - 13.00 Uhr Dienstag ..................................................... von 09.00 - 17.00 Uhr Mittwoch .................................................... von 13.00 - 17.00 Uhr Donnerstag: ...................................................................... Feiertag Zur Anmeldung werden benötigt: • Kopie der Geburtsurkunde • Übertrittszeugnis für Schüler der 4. Jahrgangsstufe bzw. Zwischenzeugnis für Schüler der 5. Jahrgangsstufe der Haupt-/Mittelschule • Bei Alleinerziehenden ist der Sorgerechtsbeschluss vorzulegen Es können Schülerinnen und Schüler aus der 4. Jahrgangsstufe angemeldet werden. Die Schüler, die aus der 5. Jahrgangsstufe (von Mittelschule oder Gymnasium) übertreten wollen, müssen vorangemeldet werden. Am 30.09.2018 darf das 12. Lebensjahr des angemeldeten Kindes noch nicht vollendet sein. Die Schüler, die in höhere Klassen zu uns übertreten möchten, können vorangemeldet werden.
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Probeunterricht Für alle Schüler, deren Übertrittzeugnis nicht die Eignung für die Realschule trägt, findet vom 15.05. - 17.05.2018 ab 08:00 Uhr der Probeunterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik statt. Weitere Auskünfte erhalten Sie gerne über das Sekretariat und bei der Schulleitung, Tel. 09321 - 26759-0 Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.rs-kitzingen.de Dort erhalten Sie alle Informationen und Formulare per Download.



Leo-Weismantel-Realschule Deutsch-Französischer Tag in Marktbreit Realschüler feiern deutsch-französische Freundschaft



Fotograf: Anna-Lena Kunz



Schülerinnen und Schüler der Realschulen Marktbreit präsentieren ihre selbst gebackenen französischen Spezialitäten. Marktbreit. Am 22. Januar 1963 begründeten Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle mit dem deutschfranzösischen Freundschaftsvertrag eine mittlerweile jahrzehntealte Tradition. Diesen Jahrestag feierten auch die Leo-Weismantel-Realschule und die Bildungschancen-Realschule in Marktbreit. Zu diesem Anlass gestalteten die Schülerinnen und Schüler des Fachs Französisch Plakate, um über die zentralen Etappen der deutsch-französischen Freundschaft zu informieren. Während den Pausen versorgten sie zudem ihre Mitschülerinnen und -schüler mit selbstgemachten französischen Spezialitäten. Untermalt von zeitgenössischer französischer Musik, genossen alle Flammkuchen (tartes flambées), Apfelkuchen (tartes aux pommes) und Hefegebäck (brioches). Die Angebote stießen auf großes Interesse. Gleichzeitig informierten sie über wichtige kulturelle und historische Aspekte der beiden Länder. So verdeutlichte die Veranstaltung auch die Bedeutung und Reichweite eines modernen Fremdsprachenunterrichts. Französisch wird ein lebendiges Fach im Zeichen von Toleranz, interkulturellem Austausch und der deutsch-französischen Freundschaft.



Infoabend für Schüler der Grundschule und weiterführender Schulen Do 08.03.18 ab 19.00 Uhr Die clevere Bildungschance für Schüler aus allen Schularten - auch während des Schuljahres



Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Kitzingen Informationen zur Anmeldung für das Schuljahr 2018/2019 Die Berufliche Oberschule bietet eine gleichwertige Alternative zum Gymnasium mit dem entscheidenden Vorteil einer starken Verknüpfung von Schule und Berufspraxis.



17 Drei Ausbildungsrichtungen (Technik, Sozialwesen, Wirtschaft & Verwaltung) ermöglichen den Schülern einen persönlichen Bildungsweg, der zur Fachhochschule oder zur Universität führt.Wer noch über keine Berufsausbildung verfügt, sammelt in der 11. Jahrgangsstufe abwechslungsreiche und interessante Praxiserfahrungen in der gewählten Ausbildungsrichtung. Unsere zahlreichen Brückenangebote, wie Vorkurs, Vorklasse oder Wahlunterricht führen die Schüler zielgerichtet und individuell an die Anforderungen der Beruflichen Oberschule heran. Ohne Zeitdruck wird in den späteren Prüfungsfächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie den fachbereichsspezifischen Schwerpunktfächern gelernt und vertiefend geübt. Die Vorklasse FOS wendet sich vor allem an Absolventen der Mittelschule, die auf dem Weg über die Fachoberschule die Hochschulberechtigung erwerben wollen. Auch Schüler, die zunächst nicht den erforderlichen Notenschnitt für den Besuch der Fachoberschule erreicht haben, können, bei erfolgreichem Besuch der Vorklasse und einem entsprechenden Gutachten der zuvor besuchten Schule, diesen Bildungsweg einschlagen. Die Aufnahme von Real- oder Wirtschaftsschülern in die Vorklasse FOS ist nur im Einzelfall empfehlenswert. Anmeldezeitraum: 26.02.2018 bis 09.03.2018 Anmeldung: Staatliche Berufliche Oberschule Kitzingen Thomas-Ehemann-Str. 13a 97318 Kitzingen Einschreibung: Persönlich, bei Minderjährigen durch einen Erziehungsberechtigten; sofern die im Internet zum Download bereitstehenden Anmeldeunterlagen vollständig von den Erziehungsberechtigten zu Hause unterschrieben werden, kann auch der Minderjährige die Anmeldung persönlich vornehmen. Die Daten können ab 19.02.2018 unter www.fosbos-kitzingen.de/ Anmeldung erfasst und zusammen mit allen notwendigen Unterlagen ausgedruckt werden. Notwendige Unterlagen: 1. Ausdruck der Datenerfassung im Internet 2 Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises (z.B. Personalausweis) 3 Lückenloser tabellarischer Lebenslauf mit genauen Angaben zur Schullaufbahn 4 Zeugnis zum Nachweis über den mittleren Schulabschluss (10. Klasse; falls nicht vorhanden, entsprechendes aktuelles Zeugnis) im Original, in der BOS zusätzlich Nachweis der abgeschlossenen Berufsausbildung (IHK-Zeugnis und Abschluss Berufsschule oder Vergleichbares) im Original. Zeugnis über den Hauptschulabschluss im Original bei Bewerbern für die Vorklasse der BOS ohne mittleren Schulabschluss 5 Passbild (bitte nicht am Lebenslauf anbringen und rückseitig namentlich kennzeichnen) 6 Amtliches Führungszeugnis bei nicht unmittelbar fortgesetztem Schulbesuch (bei Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung beantragen) 7 Anmeldebogen der Schule mit Unterschrift 8 Erklärung zum Infektionsschutzgesetz mit Unterschrift 9 Formblatt zum Nachweis über den schulischen und beruflichen Werdegang mit Unterschrift 10 Erklärung zur Fachpraktischen Ausbildung (nur FOS) Informationen, wie Zugangsvoraussetzungen, mögliche Schulabschlüsse, Erstattung von Fahrtkosten können der Homepage www. fosbos-kitzingen.de entnommen werden.
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Messbestellungen Messbestellungen werden zu den üblichen Bürozeiten (s. Gottesdienstübersicht) angenommen. Eine telefonische Annahme ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Sie können eine Anfrage gerne per Email senden. E-Mail: [email protected]



Kath. Pfarramt St. Veit Iphofen Samstag, den 27.01. MiKa 



Tauftermine



14:00 Uhr Taufe: Amelie Winkler und Anika Hack



Sonntag, den 28.01. - 4. Sonntag im Jahreskreis ME 08:30 Uhr Wortgottesfeier PK 10:00 Uhr Eucharistiefeier für+ Betty Göpfert z. Tdtg. und Angeh.-596-, sowie für + Maria und Josef Arnold-644-, sowie für alle + der Fam. Gareis-666DLZ 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Stadtbücherei St. Veit Montag, den 29.01. PH 16:00 Uhr Spital 09:30 Uhr 



08:00 Uhr - 10:00 Uhr Pfarrbüro - 18:00 Uhr Pfarrbüro - 11:00 Uhr Krabbelzappelclub „Wir basteln einen Geburtstagskalender“



Dienstag, den 30.01. DLZ 10:00 Uhr 



- 12:00 Uhr 



Mittwoch, den 31.01. BLK MiKa 18:00 Uhr MiKa 18:30 Uhr 



11:00 Uhr KiTa: Austeilung des Blasiussegen Kein Rosenkranzgebet Keine Eucharistiefeier



Donnerstag, den 01.02. PFZ DLZ PH 



16:30 Uhr 19:00 Uhr 



Stadtbücherei St. Veit



14:30 Uhr - 18:00 Uhr KDFB: Nachmittagstreff - 18:30 Uhr Stadtbücherei St. Veit Liturgiekreis



Freitag, den 02.02. PH 08:00 Uhr - 10:00 Uhr Pfarrbüro ab 9:00 Uhr Krankenkommunion ABZ 10:00 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen für Babette Weigand-636ABZ 16:00 Uhr Anbetung mit Aussetzung PK 18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen und Kerzenweihe für + Babette und Lorenz Seufert und Schwiegersohn-591-, für Anna Forster und Verw.-674 sowie für Gusti Vick, Waltraud, Rainer und Johann Brünner-654Sonntag, den 04.02. - 5. Sonntag im Jahreskreis PK 10:00 Uhr Eucharistiefeier für +Michael Kokoschinski und Angeh.-600 Uhr-, sowie für + Freunde-648DLZ 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Stadtbücherei St. Veit



Erklärung der Abkürzungen: PK = Pfarrkirche St. Veit; BLK = Kirche Hl. Blut, ME = Markt Einersheim; PH = Pfarrhaus; KiGa = Kindergarten; ABZ = Altenbetreuungszentrum; BIR = Birklingen, PFZ = Pfarrzentrum; Mika=Michaelskapelle; Spitalk = Spitalkirche, DLZ=Dienstleistungszentrum, FWP= Feuerwehrparkplatz



Kath. Pfarramt St. Veit Kath. Pfarramt 09323/87 66 86 0 Fax 87 66 86 10 Pfarrbüro Fr. Bernhardt 87 66 86 21 Diakon Peter Walter 87 66 86 23 Pfr. August Popp 87 74 54 E-Mail: [email protected] Homepage: www.pfarrei-iphofen.de



An folgenden Terminen wird das Sakrament der Taufe gespendet: Sonntag, 01.04.18 (Osternacht), Samstag, 05.05.18, Samstag, 09.06.18, Samstag, 14.07.18, Samstag, 11.08.18 Wir bitten die Taufeltern sich rechtzeitig für einen Termin zu entscheiden. Anmeldung erfolgt im Pfarramt persönlich oder telefonisch unter Tel. 87 66 86-0.



Fastenkalender 2018 Unser MISEREOR-Fastenkalender ist wieder da!. Er lädt ein gemeinsam von Aschermittwoch bis Ostern sich auf den Weg zu machen. Ein Weg durch die Fastenzeit will immer auch ein Weg der Veränderung und ein Aufbruch in neue Ideen, Gedanken und Handlungsimpulsen sein. Der Kalender ist ab sofort am Schriftenstand zum Preis von 2,50 € erhältlich.



Pfarrgemeinderatswahlen 2018 Am 25.02. finden in den bayerischen Diözesen die Pfarrgemeinderatswahlen statt. Das Motto der Wahlen lautet: Zukunft gestalten - weil ich Christ bin. Der Pfarrgemeinderat - bündelt die vielfältigen Ideen und Kräfte, die dem Aufbau der Gemeinde dienen - vertritt christliche Werte in der Öffentlichkeit - schafft für die Gläubigen eine Identifikationsmöglichkeit mit ihrer Gemeinde - verkörpert eine lebendige Pfarrgemeinde, weil sich viele Gläubige, ob jung oder alt, Frau oder Mann, in der Familie oder im Erwerbsleben tätig, mit ihren Anliegen bei ihm beheimatet fühlen können. Wir bitten Sie Kandidatenvorschläge für die Wahlen zu nennen, oder sich auch selbst für die Wahlen zu bewerben. Als gewählter Vertreter oder Vertreterin haben Sie die Möglichkeit sich aktiv für die Belange unserer Pfarrgemeinde St. Veit einzusetzen und die pastoralen Aufgaben mitzugestalten. Ggf. besteht auch als gewählter Vertreter oder Vertreterin die Möglichkeit sich überörtlich im Seelsorgebereichsrat, im Dekanatsrat oder Diözesanrat für den Glauben und die Pastoral zu engagieren. Wir bitten die gesamte Pfarrgemeinde sich an den Wahlen zu beteiligen und damit dem neuen Pfarrgemeinderat den Rücken zu stärken. Wahlberechtigt ist wer am Wahltag 25. Februar das 14. Lebensjahr vollendet hat und katholischer Christ ist. Nehmen Sie ob alt oder jung ihr Stimmrecht wahr. Vorschläge richten Sie bitte an den Vorsitzenden des Wahlausschusses Klaus Scheller, Breite Gasse 7, 97346 Iphofen, schriftlich oder per Tel.: 09323/1241 - Handy 0151 581 1241 7 oder E-Mail: [email protected] Klaus Scheller Vorsitzender Wahlausschluss



Kath. Pfarrgemeinde Dornheim Sonntag den 28.01. – 4. Sonntag im Jahreskreis 10:00 Uhr Wortgottesfeier Dienstag, den 30.01. 19:00 Uhr Eucharistiefeier für + Carmela Cuszolino-Ruscitto-989Mittwoch, den 31.01. 19.00 Uhr Rosenkranzgebet Sonntag den 04.02. – 5. Sonntag im Jahreskreis



Iphöfer Nachrichten 08:30 Uhr 
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Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und Blasiussegen für + Ludwig und Barbara Rückel-22-, sowie für + Margareta Heckel, Johann Müller u. Fam.-Angeh. Müller und Wankerl-23-



Kath. Pfarrgemeinde St. Johannes Hüttenheim 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS - Verkauf der Fastenkalender 2,50/Stück



19 Erklärung der Abkürzungen: (S) = Seinsheim; (H) = Hüttenheim; (T) = Tiefenstockheim; (Wä) = Wässerndorf; (I) = Iffigheim; (Will) = Willanzheim; (B) = Bullenheim; (Do) = Dornheim; (Iph.) – Iphofen; (ME) = Markt Einersheim;



Kath. Pfarramt St. Martin Willanzheim Sonntag, den 28.01. – 4. Sonntag im Jahreskreis 09:15 Uhr Kindergottesdienst im Kindergarten PK 09:30 Uhr Eucharistiefeier



Samstag, 27.01. 18:00 Uhr 



Eucharistiefeier (VAM) (I)



Sonntag, 28.01. 09:00 Uhr 10:15 Uhr 



Dienstag, den 30.01. 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Kath. Öffentliche Bücherei



Eucharistiefeier (S) Eucharistiefeier (H) + Angehörige der Fam. Mittenzwei



Dienstag, 30.01. 18:00 Uhr 



Donnerstag, den 01.02. 16:00 Uhr 17:00 Uhr Kath. Öffentliche Bücherei PK 18:00 Uhr Kein Rosenkranzgebet PK 18:30 Uhr Keine Eucharistiefeier



Eucharistiefeier (H) + Olaf Eger u. Helene u. Josef Baum



Freitag, den 02.02 ab 9:00 Uhr Krankenkommunion PK 18:30 Uhr Pfarrgottesdienst mit Blasiussegen und Kerzenweihe



Freitag, 02.01. 09:00 Uhr 18:00 Uhr 



Krankenkommunion (S) u. (H) Eucharistiefeier, (Darstellung des Herrn, Mariä Lichtmess) (S) Blasiussegen u. Kerzenweihe!



5. SONNTAG IM JAHRESKREIS Samstag, 03.02. 18:00 Uhr 



Eucharistiefeier (VAM) (T) Blasiussegen u. Kerzenweihe



Sonntag, 04.02. 09:00 Uhr 10:15 Uhr 



Eucharistiefeier (S) Eucharistiefeier, Blasiussegen u. Kerzenweihe (H) + Fam. Haubner, Hein u. Schleyer



6. SONNTAG IM JAHRESKREIS



Samstag, den 03.02. PK 10:00 Uhr Requiem, anschl. Urnenbeisetzung: Pfr. Karl-Heinz Mergenthaler Sonntag, den 04.02. - 5. Sonntag im Jahreskreis PK 08:30 Uhr 



Eucharistiefeier



Kath. Pfarramt St. Veit Kath. Pfarramt 87 66 86 – 0 Pfarrbüro Fr. Bernhardt 87 66 86 - 21 Diakon Peter Walter 87 66 86 – 23 Fax 87 66 86 - 10 E-Mail: [email protected] Homepage: www.pfarrei-iphofen.de



Kindergottesdienst am 28.01.18 in Willanzheim



Samstag, 10.02. 18:00 Uhr 



Eucharistiefeier (VAM) (Wä)



Sonntag, 11.02. 09:00 Uhr 10:15 Uhr 



Eucharistiefeier (S) Eucharistiefeier (T)



MISEREOR-Fastenkalender 2018 Der Kalender möchte Familien durch die Fastenzeit begleiten. Meditationen, Bibelimpulse, praktische Tips mit Vorschlägen zur Bewahrung der Schöpfung, Geschichten und Informationen aus der Einen Welt, Rezepte, Ernährungstips usw. Lassen Sie sich auf dem Weg durch die Fastenzeit vom Kalender inspirieren und begleiten. Sie können den Fastenkalender nach den Sonntagsgottesdiensten für 2,50 erwerben.



Ökumenische Exerzitien im Alltag - Fastenkurs für den Seelsorgebereich Iphofen-Seinsheim-Willanzheim In der kommenden Fastenzeit möchten wir wieder die Exerzitien im Alltag anbieten. Gestalten Sie Ihre Fastenzeit ganz bewusst und gönnen Sie sich Zeit für sich und mit Gott. Das Thema der Exerzitien im Jahr 2018 lautet: „Fürchte dich nicht – lebe!“ Es wird eingeladen zu den 5 Gruppentreffen jeweils Donnerstags ab 22.02.2018 um 19:45 Uhr im Pfarrhaus Hüttenheim. Leitung der Gruppenstunden: Frau Bettina Neumeier. Wochengebete, Texte aus der Bibel, Bilder, Lieder und lebensnahe Impulse bilden dafür den Rahmen. Wir bitten um Anmeldung bis spätestens Die 06.02.2018 im Pfarrbüro Seinsheim Tel. 09332/8706. Es ergeht herzliche Einladung an alle Interessierten in unserem Seelsorgebereich!



Herzliche Einladung an alle Kinder im Alter von 3-12 Jahren zu unserem nächsten Kindergottesdienst am Sonntag, 28.01.2018. Treffpunkt um 9:15 im Kindergarten. Wir freuen uns auf Euch! Euer Kindergottesdienstteam



Evang.-Luth. Kirchengemeinde Iphofen Sonntag, 28.01., Septuagesimä 10:35 Uhr Gottesdienst in der Spitalkirche St. Johannes Montag, 29.01. 09:30 Uhr 



Zappel-Krabbel-Club im SpitalThema: Wir basteln einen Geburtstagskalender



Dienstag, 30.01. 18:45 Uhr 



Chorprobe im Spital



Mittwoch, 31.01. 19:00 Uhr 



Treffen „Eine Stunde Zeit“ im Spital



Sonntag, 04.02., Sexagesimä 10:35 Uhr Gottesdienst in der Spitalkirche St. Johannes



Evang.-Luth. Kirchengemeinde Iphofen Pfarrer v.Wietersheim ist im Gemeindebüro im Bürgerspital: Dienstag, 15.00 - 16.30 Uhr Mittwoch, 14.00 - 17.00 Uhr. Andere Termine nach Absprache.
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20 Telefonisch ist er zu erreichen im Spital: 09323-5638 (ggf. Anrufbeantworter) zu Hause: 09325-979797 Fax: 09325-8765389 E-Mail: [email protected]



Iphöfer Nachrichten



Montag, 29. Januar 2017 Nenzenheim Gemeindehaus 15.00 Uhr Seniorengymnastik Mittwoch, 31. Januar 2017 Nenzenheim Gemeindehaus 10.00 Uhr Krabbelgruppe



Evang.–Luth. Kirchengemeinde Markt Einersheim, Possenheim, Mönchsondheim Gottesdienste Samstag, 27.01. MSH 19.30 Uhr Sonntag, 28.01. PO 09.00 Uhr ME 10.15 Uhr 



Vorabend-Gottesdienst mit Pfarrer Georg Salzbrenner Gottesdienst mit Pfarrer Georg Salzbrenner Gottesdienst mit Pfarrer Georg Salzbrenner



Kindergottesdienst Sonntag, 28.01. MSH 10.00 Uhr 



im Rathaus



Seniorenkreis Dienstag, 30.01. ME 14.00 Uhr 



Kapitelsaal



Mittwoch, 31.01. PO 14.00 Uhr 



Gemeindehaus



Übungsplan der Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr Iphofen



Evang.-Luth. Kirchengemeinden Hellmitzheim-DornheimStierhöfstetten-Prühl Sonntag, 28. Januar 2018 09.00 Uhr Gottesdienst in Dornheim 10.00 Uhr Gottesdienst in Hellmitzheim mit Taufe Pfarrerin Christine Kern Vorankündigung: Samstag, 03. Februar 2018 09.30 Uhr Konfitag in Hellmitzheim



Pfarramt am Tannenberg, Evang.-Luth. Kirchengemeinden Hüttenheim/Markt Herrnsheim/Nenzenheim Sonntag Septuagesimä, 28. Januar 2018 08.45 Uhr Nenzenheim 10.00 Uhr Hüttenheim Pfarrer Gerhard Glemser



Sonntag, 28.01.2018, 10.00 Uhr, Übung, gesamte Wehr Sonntag, 04.02.2018, 18.30 Uhr, Atemschutzunterweisung, Atemschutzgeräteträger Sonntag, 18.02.2018, 9.00 Uhr, Übung, Gesamte Wehr und LG Birklingen Montag, 19.02.2018, 19.15 Uhr, GWG-Ausbildung in Iphofen, Gesamte Wehr Fr-Sa, 23./24.02.2018, 16.00 Uhr, 24h-Schwimmen in Iphofen, Jugend Sa/So, 24./25.02.2018, 8.00 Uhr, Erste-Hilfe-Kurs, Gesamte Wehr



Freiwillige Feuerwehr Hellmitzheim Donnerstag, 15.02.2018, 19.00 Uhr, technischer Dienst, Jugend Sonntag, 18.02.2018, 9.15 Uhr, Übung



TSV Iphofen 07 e.V. Abt. Badminton Spielgemeinschaft TSV Iphofen / TSV DJK Wiesentheid (Heimspiele finden in der Karl-Knauf-Sporthalle in Iphofen statt) Die ERSTE spielt in der Bezirksliga Ost Ergebnisse vom Wochenende TV 1861 Haßfurt 1 - SG TSV Iphofen/TSV DJK Wiesenth.1 5:3 SG TSV Iphofen/TSV DJK Wiesenth.1 - BC Bad Königshofen 2 6:2



Iphöfer Nachrichten
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Nächster Spieltag: Samstag, 28.01.2018 um 10.00 Uhr in der Karl Knauf Halle SG TSV Iphofen/TSV DJK Wiesentheid 1 – SC Bad Kissingen Die ZWEITE spielt in der Bezirksklasse Ost Ergebnisse vom Wochenende SG TSV Iphofen/TSV DJK Wiesentheid 2 – DJK Schweinfurt 2 2:6 SG TSV Iphofen/TSV DJK Wiesentheid 2 – SV Bergtheim 1 0:8 Nächster Spieltag: Sonntag, 04.02.2018 um 10.00 Uhr in der Karl Knauf Halle SG TSV Iphofen/TSV DJK Wiesentheid 2 – SG Sennfeld/Bergrheinfeld 3 U19 Mini-Mannschaften Nächster Spieltag: Samstag, 03.03.2018 in Iphofen SG TSV Iphofen/TSV DJK Wiesentheid (J) - TV Zellingen (J) SG TSV Iphofen/TSV DJK Wiesentheid (J) - BC 1957 Kirchheim (J) U15 Mini-Mannschaften Nächster Spieltag: Samstag, 24.02.2018 SG Iphofen/Wiesentheid (S) - TV Zellingen (S) SG Iphofen/Wiesentheid (S) - SC Bad Kissingen (S) Unsere Trainingszeiten Besuchen Sie uns am Donnerstag beim Training in derKarl-KnaufSporthalle! (nur außerhalb der Schulferien) 18:00 bis 20:00 Uhr Halle 2 und 3 Schüler und Jugendliche 20:00 bis 22:00 Uhr Halle 3 die „Großen“ 22:22 bis „Hor:st“ Nach(t)training die Konditionsstarken



21 Am Nachmittag ging es mit den Spielen der U13 weiter. Die JFG Schwanberg I erreichte nach einem spannenden 9-Meter-Schießen gegen den SSV Kitzingen einen guten 2. Platz, die JFG Schwanberg II nach einem ebenfalls knappen 9-Meter-Schießen den 8. Platz.



Die U13 I der JFG Schwanberg



Zum Abschluss des Tages stand das Abendturnier der U15 an. Am Ende holte die JFG Schwanberg I den verdienten Turniersieg. Die JFG Schwanberg II belegte den 7. Platz und die JFG III den 4. Platz.



Jochen Kuhlmann



1. FC Iphofen 1920 e.V. 5. Iphöfer Stadtmeisterschaft im Kleinfeldfußball 2018 Wir möchten bereits jetzt darauf hinweisen, dass am Wochenende 14. und 15.07.2018 wieder die Stadtmeisterschaft im Kleinfeldfußball stattfinden wird. Anmeldungen nehmen ab sofort René Ruft (09323/875191) und Hilar Burkard (09323/5353) entgegen.



Hallenfußball Pokalturnier 2018 Am 13. und 14. Januar fand in Iphofen das alljährliche Hallenfußball Pokalturnier mit den Mannschaften der U7, U9, U11, U13 und U15 statt. An dem Großereignis nahmen dieses Jahr 40 Mannschaften mit insgesamt etwa 400 Spielern teil. Das Turnierwochenende startete am Samstag am frühen Vormittag um 8:30 Uhr mit den Spielen der U11-Jahrgänge. 10 Mannschaften spielten in 2 Gruppen um den Einzug in die K.O.-Runden. Dabei hatten sowohl die U11 I als auch die U11 II des FC Iphofen kein Glück im 9-Meter-Schießen, am Ende belegten sie aber doch einen respektablen dritten und vierten Platz. Den ersten Platz holte sich die U11 I des FG Martinsheim/Marktbreit.



Die drei U15-Manschaften der JFG Schwanberg



Die Sieger des U15-Turniers, die JFG Schwanberg I



Die beiden U11-Manschaften des 1. FC Iphofen



Der Sonntag begann um 9:30 Uhr mit den Spielen der jüngsten Turnierteilnehmer, den U7- Mannschaften. Hier errang der FC Iphofen I den vierten und der FC Iphofen II den sechsten Platz. Der Turniersieg ging an die FG Marktbreit/Martinsheim.
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Iphöfer Nachrichten



Eine Stunde Zeit Iphofen Zeit wird uns geschenkt. Wenn Sie Zeit in Form einer Hilfestellung benötigen, wenden Sie sich vertrauensvoll an das Koordinierungs-Team: Irmgard Franz 09323-1560 Josef Gareis 09323-1868 Christa Kern 09323-1479 Adolf Schmidt 09323-3648 Krista von Kiesling 09323-6368



Die beiden U7-Manschaften des 1. FC Iphofen



Den Abschluss des spannenden Turnierwochenendes bildeten die Spiele der U9. Hier ging der Sieg an die Mannschaft des TSV Prichsenstadt. Der FC Iphofen I wurde 6., der FC Iphofen II belegte den 4. Platz.



Die Träger-Organisationen der Initiative sind: Die Stadt Iphofen, die Katholische Pfarrgemeinde St Veit und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Iphofen. Pfarrer von Wietersheim



Treffen der Mitarbeitenden Herzliche Einladung ergeht zu einem Treffen der Mitarbeitenden am 31. Januar 2018 um 19.00 Uhr im Bürgerspital Iphofen. Tagesordnungspunkt: Versicherung für Ehrenamtliche bei Einsätzen. Anschließend Aussprache. Über Ihr Kommen freuen wir uns.



Iphöfer Stücht e.V. Iphöfer Stücht Ball 2018



Die beiden U9-Manschaften des 1. FC Iphofen



Der FC Iphofen bedankt sich bei allen teilnehmenden Mannschaften für die spannenden und fairen Spiele und den zahlreich erschienenen Zuschauern für die tolle Stimmung. Herzliche Gratulation an die jeweiligen Turniersieger. Ein besonderer Dank gilt den Trainern, den Schiedsrichtern, der Turnierleitung, den Organisatoren und den vielen helfenden Eltern, ohne die dieses Turnier nicht so reibungslos und erfolgreich verlaufen wäre. Vielen Dank auch an die Stadt Iphofen für die Bereitstellung der KarlKnauf-Halle. Jugendleitung 1. FC Iphofen



Einladung! am Faschingsdienstag, 13. Februar zu Knöchle und Bratwurst mit Kraut. Los geht’s ab 12 Uhr im Vereinsheim. Der 1. FC Iphofen freut sich auf Euer Kommen! Die Vorstandschaft Falk Hauschild



Bild von der Generalprobe: Tanzgruppe „Mambo Nr.10“



Abt. Judo



Ob Gruppen oder Solisten des Iphöfer Stücht e.V., alle sind seit Monaten fleißig am üben und trainieren, selbst an den Büttenreden wird noch mächtig „gefeilt“. Auch die Mädels von der Gruppe „Mambo Nr. 10“ haben sich wieder eine tolle Tanznummer ausgedacht, lasst euch also überraschen. Auf eine ganz besondere „Zeitreise“ lädt die Iphöfer Stücht dieses Jahr zum Fasching ein. Mit vielen Überraschungen und Neuigkeiten…. an den Stücht-Bällen Samstag, 3.2. und Rosenmontag, 12.2.2018! Beginn ist jeweils 18:55 Uhr, der Saaleinlass 18:11 Uhr. Der Kartenvorverkauf, zum Eintritt von 14€uro, in der Tourist-Information läuft bereits und noch gibt es ausreichend Karten für beide Termine. Wir freuen uns auf Euch und grüßen närrisch – Stücht Ball HELAU!



Manuel Schlee qualifiziert sich für die Bayerische Coach Alex Brem und Manuel



In Altenfurt fand Mitte Januar die Nordbayerische Meisterschaft der U21 statt. Manuel Schlee erkämpfte sich einen starken 4. Platz und qualifiziert sich somit für die Bayerische Meisterschaft, die Ende Januar auch wieder in Altenfurt stattfindet. Herzlichen Glückwunsch, Manuel! Dominice Weiglein Judoteam Iphofen



Eure Stüchtler-Narrenschar samt Vorstandschaft.
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23 Anmeldung am Samstag, den 3 .Februar 2018 von 9:00 Uhr 12:00 Uhr unter 0160-6622735 oder 0160-92041601. Informationen gibt es auch unter www.iphofen.de /Neues und Termine/Freizeit



Steigerwaldklub  Iphofen-Kitzingen e.V. Wander- und Veranstaltungsplan 1. Halbjahr 2018 So., 07.01. Wanderung u. Neujahrsempfang im Mittelwald Informationspavillon Do., 22.02. Jahreshauptversammlung Fr., 30.03. Karfreitags-Wanderung nach Ziegenbach Mi., 18.04. Exkursion nach Gaibach zur Konstitutions- säule und Schloss So., 06.05. Gesundheitswanderung im Raum Iphofen Mi., 13.06. KNAUF – Hüttenheim Werksbesichtigung 



Siegfried März / Horst Altenhöfer Siegfried März Siegfried März / Horst Altenhöfer Volker Dungs / Monika Conrad Adolf Schmidt Markus Baumann



Achtung: Veranstaltungs- und Terminänderungen sind vorbehalten und kurzfristig möglich! Informationen erfolgen rechtzeitig in den „Iphöfer Nachrichten“ und der Presse! Gäste sind bei allen Veranstaltungen (nach Voranmeldung) immer herzlich willkommen. Wenn Sie Interesse an der einen oder anderen Veranstaltung haben, dann melden Sie sich bitte bei Siegfried März, Tel. 09323/921; Mail: [email protected]. Ernst Seufert, Schriftführer



Dornemer Fosernachtsgeger



Kath. Frauenbund Iphofen Besinnungsnachmittag - Zeit zum Atemholen Thema: Impulse über die KRAFT der GEDANKEN… „Dein Auge kann die Welt trüb oder hell machen: wie du sie ansiehst, wird sie weinen oder lachen.“ (Friedrich Rückert 1788 – 1866) Leitung: Pastoralreferentin Waltraud Seufert Ort: Pfarrheim in Seinsheim Datum: Freitag, 16. Februar 2018 , 13.30 – 17.00 Uhr Abfahrt: 13.00 Uhr am Parkplatz Einersheimer Tor in Fahrgemeinschaften Kosten: 10,— €, incl. Kaffeepause Einkehr: Vesper/Abendessen in Winzerstube Schilling um ca. 17.30 Uhr (nicht im Preis enthalten) Rückkunft ca. 19.30 Uhr Anmeldung: bei Ingrid Düring, Iphofen, Tel: 5278 Anmeldeschluss: Montag, 12.2.2018 Einladung an alle interessierten Frauen in Iphofen, Seinsheim und Umgebung. Maria Scheller



Second-Hand-Basar Kinder-Second-Hand-Basar am Samstag, den 17. Februar 2018, von 13:00 Uhr – 15:00 Uhr in der Karl-Knauf-Halle Iphofen (Veranstaltungshalle). Angeboten werden Frühjahr/Sommerbekleidung sowie Fahrzeuge aller Art, Kindersitze, Fahrräder, Kinderwägen, Autositze, Spielsachen usw. Für Kinderbeschäftigung sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt.
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Sudetendeutsche Landsmannschaft OG Iphofen Einladung zum SL-Abend



Liebe Landsleute, zu unserem monatlichen SL-Abend laden wir Sie wieder herzlich ein. Wir treffen uns am Donnerstag, 1. Februar 2018 um 17.00 Uhr im „Weintreff Gergla“. Mit freundlichen Grüßen Georg Treml, 1. Vorsitzender



Jagdgenossenschaft Dornheim mit Angliederungsgenossenschaften Vogelherd und Schenkensee und Mitglieder der Tiefkühlgemeinschaft Dornheim Einladung zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 07.02.2018 um 20:15 Uhr im Gasthaus Walter Stierhof in Dornheim. Tagesordnung: 1. Begrüßung 2. Verlesen des Protokolls 2017 3. Kassenbericht 4. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft 5. Verwendung des Jagdpachtes 6. Auflösung der Tiefkühlgemeinschaft - Abgabe des Gefrierhauses an die Stadt Iphofen 7. Wünsche und Anträge Sollte ein Jagdgenosse verhindert sein, kann er sich durch eine volljährige Person mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Jagdvorstand Willi Stierhof



Landfrauen Dornheim Kinderfasching in Dornheim Die Landfrauen laden herzlich ein, zum Kinderfasching am Faschingsdienstag 13.02.2018 um 14:00 Uhr im Schützenhaus. Dieses Jahr kommt die Jugendgarde der Alzibib aus Markt Bibart wieder zu einem Auftritt zu uns. Über viele Besucher bei Kaffee, Krapfen und Brotzeit freuen sich die Landfrauen. Hermine Weigand



Seniorenkreis Dornheim Zur Faschingsveranstaltung am Samstag, den 03. Feb. 2018 im Schützenhaus reservieren wir für unsere Senioren Plätze Wer die Veranstaltung besuchen möchte, sollte sich bitte vorab bei Barbara Alt (Telefon: 1660) melden, damit wir ausreichend Plätze reservieren können. Auf Euer Kommen freuen sich Ingrid Stahl, Barbara Alt u. Irma Stierhof (Seniorenteam)



SSC Mönchsondheim Jahreshauptversammlung Zur Jahreshauptversammlung des SSC Mönchsondheim, am Freitag, den 26.01.2018 um 20.00 Uhr, im Rathaus ergeht an alle Mitglieder herzliche Einladung. Tagesordnung: 1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden 2. Rückschau auf 2017 3. Kassenbericht 4. Entlastung der Vorstandschaft 5. Neuwahlen der Vorstandschaft 6. Ausblick auf 2018 7. Wünsche und Anträge Uwe Schiffermüller, 1. Vorsitzender



Iphöfer Nachrichten



SV Nenzenheim Einladung zur Jahreshauptversammlung 2018 Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Sonntag, den 28.01.2018 um 19.00 Uhr, laden wir alle Mitglieder und Gönner des Sportvereins herzlich ins Sportheim ein. Tagesordnung: 1. Begrüßung 2. Bericht Schriftführer 3. Bericht Kassier 4. Bericht Kassenprüfer 5. Berichte der Abteilungsleiter 6. Ehrungen 7. Anträge und Wünsche 8. Verschiedenes Anträge bitte bis spät. 26.01.2018 schriftlich beim 1. Vorstand Hassold Andreas oder per E-Mail [email protected] einreichen. Die Vorstandschaft freut sich um zahlreiches Erscheinen. Die Vorstandschaft



Freiwillige Feuerwehr  Nenzenheim Närrische Tage bei der Feuerwehr Nenzenheim Nenzenheim (cle). Drei Mal wird zum Faschings-Endspurt am zweiten Februar-Wochenende wieder bei der Freiwilligen Feuerwehr Nenzenheim im Feierwehrsaal gefeiert. Los geht‘s am Samstag, 10. Februar, wenn die Floriansjünger zum Stammtisch für Jung und Alt laden. Ab 18 Uhr ist dann jeder willkommen, bei Musik und Getränken ein paar schöne Stunden zu verweilen. Die Clowns „Siggi und Biggi“ sind wieder los, wenn am Faschingssonntag, 11. Februar, von 13.55 bis 16.55 Uhr der Kinderfasching des SV Nenzenheim im Feierwehrsaal steigt. Auch für Eltern, Opas und Omas sowie Verwandte und Freunde ist für Kurzweil gesorgt. Und Kaffee und Kuchen ist auch vorhanden. Zum traditionellen Rosenmontagsstammtisch am 12. Februar gibt es dann wieder ab 18 Uhr leckere Pizzen (Spezial, Salami, Käse) und natürlich alle Getränke, die der Kühlraum zu bieten hat. Auch hier ist wieder jedermann willkommen, Verkleidung ist gerne gesehen.



Einladung zur Jahreshauptversammlung Alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Nenzenheim (Aktive u. Vereinsmitglieder) werden recht herzlich zur Jahreshauptversammlung am Samstag, 24.02.2018, um 19.30 Uhr in den Feierwehrsaal Nenzenheim eingeladen. Tagesordnung: 1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden 2. Bericht des Schriftführers 3. Bericht des Kassiers 4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands 5. Bericht des 1. Kommandanten 6. Bericht des Jugendwartes 7. Ehrungen 8. Wünsche, Anträge und Verschiedenes Anträge sind bis spätestens 17. Februar 2018 an den Vorsitzenden zu richten.



Bürgerhaus Possenheim e.V. Kappenabend im Bürgerhaus am Freitag 9.2.18 ab 19.33 Uhr Motto des Abends: „Sommer,Sonne,Strand und Meer“ Wer sich passend dazu verkleidet, bekommt einen Begrüssungsschnaps zur Belohnung.
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Für Euer leibliches Wohl ist wie immer auch bestens gesorgt. Ein paar Possenheimer und einige Auswärtige zeigen Euch wieder einiges zum Lachen. Zudem Faschingsdienstag: ab 14.33 Uhr Kinderfasching/Kaffee und Kuchen abends Kehraus Euer Bürgerhaus Possenheim e.V.



Ein Fahrplan - tausend Ziele Die neue VVM App informiert über Fahrplanauskünfte in Mainfranken



VdK Mainbernheim-Willanzheim Liebe Mitglieder und Freunde des VdK Mainbernheim-Willanzheim Heringsessen am Aschermittwoch, den 14. Februar um 12.00 Uhr im Kath. Pfarrzentrum Anmeldung bis 04.02. bei P. Wagner Tel: 09323/470 ******** Kultur-Wein und Genuss Tour Piemont 11.06-17.06.18/ 7-tägige Erlebnis-Busreise Das Land der Weine und der Exzellenten Küche. Die Langhe- und Roero Gebiete, sind reich an unvergesslichen Panoramatouren und kulinarischen Erlebnissen. In Stichpunkten unser Programm. Besichtigung einer Reisfabrik in der Vercelli Gegend, Alba- Langhe: Trüffel und großartige Weine, Turin und die Basilika von Superga, Asti die Stadt der Kunst, Saluzzo das„piemontesische Siena“ zwischen Geschichte und Legende u.v.m. Leistungspaket: * Reise im **** Fernreisebus * Kaffee & Kuchen am Anreisetag * Bordservice * Begrüßungsgetränk im Hotel * 6 x Übernachtung im 4* Ariotto Village * 6 x Abendessen im Rahmen der Halbpension * Ganztagsreiseleitung Vercelli Gegend * Besuch einer Reisproduktion mit Verkostung * Ganztagsreiseleitung Alba Langhe * Besuch einer Nougatfabrik mit Verkostung * Trüffelverkostung mit Trüffelsuche * Weinverkostung mit Imbiss * Ganztagsreiseleitung Asti – Monferrato * Ganztagsreiseleitung Turin mit Superga * Ganztagsreiseleitung Saluzzo * Bicerinverkostung * Grappa-& Käseverkostung * Örtliche Kurtaxe * Durchgehende Reisebegleitung durch Peter & Wilfriede Wagner * Reiserücktrittskosten-Absicherung Preis: € 669,- pro Person im DZ Wunschleistungen: EZ Zuschlag € 140.Anmeldung bitte baldmöglichst! bei Peter u. Wilfriede Wagner Tel: 09323/470 Weitere Informationen über uns können Sie auf unserer Internetseite unter www.vdk.de/ov-mainbernheim ersehen. Zu unseren Veranstaltungen ist jeder herzlich willkommen.



Eine kostenlose, mobile Fahrplanauskunft für Straßenbahn, Bus und Regionalzug per App veröffentlicht der Verkehrsverbund Mainfranken. Mit dieser Rund-um-Information steht einer problemlosen Fahrt in Mainfranken nichts mehr im Wege. Der Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken GmbH (VVM) stellt ab sofort eine kostenlose App als hilfreicher Begleiter im öffentlichen Nahverkehr in ganz Mainfranken zur Verfügung. Neben „Tür-zu-Tür-Verbindungen“ informiert die mobile Fahrplanauskunft für Straßenbahn, Bus und Bahn über die beste Route vom aktuellen Standort des Nutzers, der Haltestelle oder aus der Karte. Für zahlreiche Verkehrsmittel stehen dabei Echtzeitdaten, wie die aktuelle Anzeige von Verspätungen oder Ausfällen zur Verfügung. Zusätzlich können die Positionen der Verkehrsmittel auf einer Karte mitverfolgt werden. Die komplette Reisekette kann auf der Karte oder im Luftbild inklusive der Fußwege nachvollzogen werden. Favoriten ermöglichen den bequemen Abruf von Fahrtinformationen für häufig genutzte Verbindungen, individuellen Abfahrten und Ankünften. Ebenfalls sind die wichtigsten Liniennetzpläne im Bereich „Netzpläne“ des Verbundes abrufbar. Die App ist kostenlos erhältlich im App StoreTM und bei Google PlayTM unter „VVM“. Alle weiteren Informationen gibt es auf der VVM-Homepage unter www.vvm-info.de.



Ein Fahrplan - tausend Ziele.



Die VVM-App.



Immer aktuell informiert!



Aktuelles aus Ihrem Ort und Umgebung.



Das lokale Portal von LINUS WITTICH.



Foto: Andrey Armyagov - Fotolia



Die kostenlose VVM-App Ihre mobile Fahrplanauskunft für Straßenbahn, Regionalzug und Bus. Damit sind Sie immer gut informiert – über individuelle Tür-zu-Tür-Verbindungen, die beste Route, Abfahrten, Ankünfte, Verspätungen und mehr. Die App ist kostenlos erhältlich im App StoreTM und bei Google PlayTM unter „VVM“. VVM-Servicetelefon 0931 - 36 886 886 www.vvm-info.de [email protected]
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Iphöfer Nachrichten Amtliches Nachrichtenblatt der Stadt Iphofen Die Iphöfer Nachrichten erscheinen wöchentlich jeweils freitags und werden kostenlos an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt. – Herausgeber, Druck und Verlag:



Elektriker (m/w) ln der elektrotechnischen Abteilung suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Mitarbeiter(in).



LINUS WITTICH Medien KG, Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0 – Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Erste Bürgermeister der Stadt Iphofen Josef Mend, Marktplatz 26, 97346 Iphofen für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:



Ihr Aufgabenbereich:



Peter Menne in LINUS WITTICH Medien KG. – Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 zzgl. Versandkostenanteil. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z.Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.



Tätigkeiten in den Bereichen ● Straßenbeleuchtung ● Zähler- und Messwesen ● Nieder- und Mittelspannungsnetz ● innerbetriebliche Elektroarbeiten Ihre Voraussetzungen:



Iphofen: Büro-/Praxisräume, 90m2, hell und freundlich, Parterre, KM 590,- € + NK, EA : 248 kWh, ab sofort zu verm. Tel. 09323-5412 und 0176-80114384 Wir suchen zum Wohnen und Arbeiten (Unterricht) freistehendes Haus in ruhiger Lage; Kauf oder Miete (langfr.), gerne auch Altbau, Bauernhof, Werkstatt, evtl. kleineres Haus mit Anbaumögl., Tel.: 09332/593250.



Ihren Traumpartner finden mit einer Kleinanzeige.



anzeigen.wittich.de



Haushaltshilfe gesucht: Ehepaar sucht zuverlässige, ehrliche und erfahrene Haushaltshilfe für ca. 4 Stunden pro Woche in Iphofen. Die Arbeitszeiten sind nach Absprache flexibel. Tel.: 09323/4989909



● Abgeschlossene Ausbildung im Elektrohandwerk o. ä. mit Berufserfahrung ● Führerschein Klasse B (später C1E erforderlich) ● Teilnahme am Bereitschaftsdienst ● Ortskenntnisse von Kitzingen mit Ortsteilen wünschenswert ● Excel- und Wordkenntnisse ● sicheres Auftreten (in Verbindung mit einer guten Ausdrucksweise) ● Team- und Kommunikationsfähigkeit ● Lern- und Fortbildungsbereitschaft Bewerbungen und Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an [email protected] oder per Post an Herrn Gerhard Gaßner, Personalabteilung.



Wir suchen für die Frischfischverarbeitung in unserem Familienbetrieb einen



motivierten Mitarbeiter m/w.



Circa 10 Stunden pro Woche nach Absprache. Interesse? Dann melden Sie sich unter 0 93 23 - 34 28.



Wir suchen ab März eine Mitarbeiterin für den Zimmer- & Frühstücksservice in unserem Gästehaus in Iphofen. Auf 450-€-Basis / Teilzeit Tel (0 93 23) 8 99 40 [email protected] Wir suchen eine Reinigungskraft auf 450-€-Basis für 1 mal pro Woche (Fr.) Wintzheimer InformationsSysteme Tel.: 09323 / 5997 eMail: [email protected]



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Die Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH versorgen mit rund �� Mitarbeitern Kitzingen und die Ortsteile Hoheim, Hohenfeld, Repperndorf und Sickershausen mit Strom, Erdgas und Trinkwasser. Weiterhin beliefern wir �� Ortschaften mit Erdgas und leisten für Kleinlangheim, Mainbernheim und Rödelsee/Fröhstockheim die Betriebsführung im Bereich Wasser. Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz in einem motivierten Team.



Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH Wörthstraße � ����� Kitzingen



Iphöfer Nachrichten



Nr. 4/ 18



27 – Anzeige –



Einmalig!



ab



13-tägige Peru Delegationsreise inkl. Besuch von 2 FLY & HELP Schulprojekten Ihr Reiseziel: Peru – Land der verborgenen Schätze und atemberaubender Stätten der InkaHochkultur. Emotionale Höhepunkte der Reise sind 2 FLY & HELP Schulbesuche vor Ort.



Ihr Reiseverlauf: 1. + 2. Tag: Anreise – Lima 3. Tag: Lima Stadtrundfahrt 4. Tag: Lima – Jauja – Satipo, Flug nach Jauja. Transfer nach Satipo (ca. 5 Std. Transfer). 5. Tag: Satipo – Alto Tiwinza – Jauja *** FLY & HELP Projektbesuch *** 6. Tag: Jauja – Cusco Flug via Lima nach Cusco (ca. 3,5 Std.) 7. Tag: Cusco *** FLY & HELP Projektbesuch *** 8. Tag: Cusco – Yucay 9. Tag: Yucay – Ganztagestour Urubamba Tal



€ 3.498.-



08. bis 20. Septe mber 2018



Optional: 5-tägige Verlängerung Titicacasee



10. Tag: Yucay – Machu Picchu – Cusco Besichtigung der berühmtesten Inka-Stätte der Welt 11. Tag: Cusco 12. + 13. Tag: Cusco – Lima – Frankfurt Optionale Verlängerung: 12. Tag: Cusco – Puno Fahrt mit dem öffentlichen Touristenbus über das Andenhochland nach Puno. 13. Tag: Puno und Titicacasees 14. Tag: Puno – Colca Canyon 15. Tag: Colca – Arequipa 16. + 17. Tag: Arequipa – Lima – Frankfurt Hinweis: Änderungen des Reiseverlaufes vorbehalten. Unterkünfte: Mittelklasse- und Komforthotels, z. T. einfache Hotels in der Nähe der Schulen.



Inklusivleistungen • Flug mit Linienfluggesellschaft von Frankfurt (Umsteigeverbindung) nach Lima und zurück • Inlandsflüge laut Reiseverlauf • 10 Übernachtungen im Doppelzimmer, Frühstück • Transfers und Eintrittsgelder gemäß Reiseverlauf • Deutschsprachige Reiseleitung und zeitweise Begleitung von einem FLY & HELP-Mitarbeiter • Reisepreissicherungsschein Preis pro Person im Doppelzimmer Reisetermin: 08.09. – 20.09.2018



3.498 €



Wunschleistungen pro Person • Verlängerung 19.-24.9.2018 • Zuschlag Einzelzimmer • Verlängerungsreise im Doppelzimmer • Zuschlag Einzelzimmer Verlängerung Mindestteilnehmer 15 Personen



799 € 490 € 799 € 350 €



100 € pro Person vom Reisepreis



Fragen und Buchungswünsche an: [email protected]



kommen der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP zugute und werden für einen Schulbau in Südamerika verwendet.



Buchungscode: LW25 oder unter: www.prime-promotion.de/reisen



Mehr Informationen unter: www.fly-and-help.de



oder unter Tel.: 0214 - 7348 9548 (Mo-Fr 09.00-17.00 Uhr) Veranstalter der Reise: Prime Promotion GmbH, 57612 Kroppach Es gelten die AGB des Reiseveranstalters.



UrlaUb an der MecklenbUrgischen seenplatte



FerienhäUser im Ferienpark Lenz



da MUss ich hin!



Mecklenburg-VorpoMMern - Das lanD Der tausenD seen



... Unser schönster Urlaub ...Sonne, Boot fahren, Angeln, nd, Baden, Wandern, Reiten, Stra r! Spielplatz und sooo viel meh , park Tier , nick Kanutour, Pick



stadthaFen maLchow w w w.ferienpark-lenz.de Mobil.: 0178-5319513 · tel.: 039932-825201 · 17213 Malchow/ot lenz · [email protected]



























Empfehlen Sie Dokumente












Jahrgang 47 | Freitag, den 19. Januar 2018 | Nr. 3 - AWS 

19.01.2018 - 3:5. NÃ¤chste Spieltage. Samstag: 20.01.2018 um 16.00 Uhr in HaÃŸfurt. TV 1861 HaÃŸfurt 1 - SG TSV Iphofen/TSV DJK Wiesentheid 1. Sonntag: 21.01.2018 um 10.00 Uhr in der Karl Knauf Halle. SG TSV Iphofen/TSV DJK Wiesentheid 1 - BC Bad KÃ¶










 








Jahrgang 47 | Freitag, den 25. Mai 2018 | Nr. 21 

25.05.2018 - Die nÃ¤chste Sitzung des Stadtrates findet am Montag, 11.06.2018 um 19 Uhr statt. Die nÃ¤chste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses ...










 








Jahrgang 47 | Freitag, den 2. Februar 2018 | Nr. 5 AWS 

02.02.2018 - den Beruf oder bei der beruflichen Neuorientierung zur Seite. Auf Initiative der Gleichstellungsstelle .... Beratungsschwerpunkte sind Planungs- und Finanzierungsfragen, das. Rechnungswesen und die ... Die ehrenamtliche und kostenfreie B










 








Jahrgang 47 | Freitag, den 8. Juni 2018 | Nr. 23 

08.06.2018 - oben Nr. 5.1 Buchstabe c), erhalten mit dem Eintragungsschein ...... rere Hundert GÃ¤ste zum SchÃ¶ppeln und GenieÃŸen an die frisch reno-.










 








Jahrgang 46 | Freitag, den 24. November 2017 | Nr. 47 

vor 12 Stunden - blicken auf eine Singer- Songwriter-Karriere, die sich sehen lassen kann. Man ist versucht ..... Ingrid von Wietersheim und Diakon Peter Walter.










 








Freitag, 22. Januar 2016 Freitag, 26. Jan. 2018 

Live Dance Band Red Sox. Eintritt frei. GlÃ¶gglifrÃ¶sch, CocoschÃ¼ttler. Verleihung â€žRÃ¼Ã¼dige Frosch 2018â€œ. MaskenprÃ¤mierung. Bar und Festwirtschaft. 20.00-02.00.










 








Page 1 Einzelverkaufspreis: 060- Jahrgang 28 Freitag, den 26. August 

26.08.2016 - viert. Ãœber dieses BÃ¼rgerbeteiligungsmodell kÃ¶nnen sich interes- sierte BÃ¼rger finanziell an der AllgÃ¤uer BÃ¼rgerwindrad Ohmen- heim GmbH & Co. KG beteiligen. Wenn Sie sich auf diesem ... mit Frank Hermann, dem Autor des Standardwer










 








Page 1 Nr. 47 Jahrgang 29 Freitag, den 24. November 2017 | Die SS 

24.11.2017 - verwÃ¶hnen sie mit Kaffee und Kuchen I. Veranstalter .... OberallgÃ¤u, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen neben ihren regelmÃ¤ÃŸigen Angeboten unter dem Motto â€žTest jetzt!â€œ wieder neue Gelegenheiten, sich auf HIV testen zu las- se










 








FREITAG, 26. JANUAR 2018 | 19 UHR SITZPLATZ- KATEGORIE 1 ... 

... 80539 MÃ¼nchen | T +49 89 2125 2200 | [email protected] | kempinski.com/vierjahreszeiten/gala. FREITAG, 26. JANUAR 2018 | 19 UHR.










 








Jahrgang 2017 | Freitag, den 30. Juni 2017 | Nr. 26 - Amazon Web ... 

30.06.2017 - Die ehrenamtliche und kostenfreie Beratung findet im Landratsamt ..... Weitere Informationen zu Bewerbungen bei der vhs Kitzingen finden.










 








Page 1 _ “ | Nr. 21 Jahrgang 29 Freitag, den 26. Mai 2017 zz 

26.05.2017 - Bitte reichen Sie spätestens bis zu diesem Termin Ihre Texte und Anzeigen bei der Annahmestelle ein. Später eingereichte Texte können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Redaktion. Lr. WERTACH. Marktverwaltung,. Rathausstraße 3,87497 W










 








Page 1 _ â€œ | Nr. 21 Jahrgang 29 Freitag, den 26. Mai 2017 zz ... 

26.05.2017 - Kinder sollen das Schwimmen lernen, weil es Spass macht und gesund ist - aber ... heitsministerium mit Seiner Aktion â€žSonnen mit Verstand -.










 








Nr. 4 - Weihnachten 58. Jahrgang 

09.03.2014 - sich durch eine heilige Scheu vor der triebhaft- ... Die roten Beeren reprÃ¤sentieren das Heilige Blut ..... Hl. Antonius; Prim + Kommunion.










 








Jahrgang 2017 | Freitag, den 26. Mai 2017 | Nr. 21 - Amazon Web ... 

26.05.2017 - Die AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. bieten wieder Ihre Beratung fÃ¼r ... Kosten: pauschal 7,00 â‚¬/Person (Jugendliche bis 16 Jahren frei).










 








Page 1 Nr. 44 Jahrgang 28 Freitag, den 4. November 2016 

Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG,. Peter-Henlein-StraÃŸe 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0. Verantwortlich fÃ¼r den amtlichen Teil des Marktes Wertach: Der Erste BÃ¼rgermeister des Marktes Wertach Eberhard Jehle,. Rathaus










 








Page 1 Einzelverkaufspreis 0,60 Nr. 24 Jahrgang 29 | 4/------- - “ den ... 

25.06.2017 - e Name des Baumes, eventuell Grund der Pflanzung ... 87527 Sonthofen, Telefon: 08321/612526, E-Mail: bernd.brun- ... Sprechzeit im Büro,.










 








Nr. 4 - Winter 57. Jahrgang - DIE KIRCHE 

Welt erschaffen wurde und deshalb sollte â€“ so glaubte man â€“ das auch Datum von Christi ..... ter (Wolfenhausen). Gottesdienste an jedem zweiten Sonntag um.










 








Freitag, den 10. November 2017 | Nr. 45 

dienst-zahn.de abzurufen. Ã–ffnungszeiten und Eintrittspreise ... Elternbeirat. Ott Johannes ..... Gottesdienst in der Spitalkirche St. Johannes. Montag, 13.11.2017.










 








Nr. 4 – Winter 59. Jahrgang - DIE KIRCHE 

und Weihnachten eine Zeit, wo wir innerliche Ruhe und Dank- barkeit spüren. ..... Legende sollte Lucia als Strafe für ihr Festhalten am Glauben in einem ...










 








Nr. 4 - Winter 57. Jahrgang - DIE KIRCHE 

Zeremonien und Praktiken einzubeziehen, vor allem jene aus den germanischen ... nachtsmesse, durch ein anderes im Morgengrauen gefolgt und ein Dritte im ... dringlichen Liedes stellen die Klage einer Mutter fÃ¼r ihr tod- geweihtes Kind da.










 








Nr. 2 56. Jahrgang 

KIRCHE FÜR DEN DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM. Nr. 207 ... leider aber ohne zu wissen, was die Jessiden eigentlich sind. ... Wir wünschen euch Zeit, auch zum Schuld zu vergeben. ..... Keiner ist aufgrund ihrer bzw. seiner Kaste besser.










 








Page 1 - - - - - - - - - - | Jahrgang 29 Freitag, den 27. Oktober 2017 = z 

Alpenrose Haslach. | Freitag 3. November 2017. - es des E. S. M.. KindergÃ¤rten St. Ulrich. - - -. Freitag, 10. November 2017. | um 17.00 Uhr im Kurgarten.










 








Page 1 Jahrgang 28 Freitag, den 21. Oktober 2016 = - sser 

21.10.2016 - St. Ulrich Werch. Missions-SSe. Am 28. Oktober 205. Eugen Wanderung in Nesselwang. Am 2. Oktober 206. Weteranen- und Soldaten-. Verein Wertach e.V.. Wolkstrauertag und. Jahresgedenktag. Am 22. Oktober .... Dr. Jens Schneider, 1. Vorsitze










 








Nr. 1 53. Jahrgang 

2008/I/17. Die Legende von Santa Lucia. Lucia lebte in Syrakus (Syracuse) zur Zeit der Christenverfol- gungen unter Diokletian und war Christin. Sie hatte eine ...
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